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A Prüfungsauftrag

1 Der Aufsichtsrat der

Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft mit beschränkter Haftung,

Nordenham,

(im Folgenden kurz GNSG oder Gesellschaft genannt) 

vertreten durch dessen Vorsitzenden, hat uns mit Schreiben vom 21.12.2023 den Auf-

trag zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 und des Lageberichts 2023

gemäß §§ 316 ff. HGB erteilt. Der Prüfungsauftrag umfasst auch Feststellungen nach

§ 53 HGrG. Die Zustimmung des zuständigen Rechnungsprüfungsamts wurde einge-

holt.

2 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Prüfung die anwend-

baren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

3 Der über diese Prüfung verfasste Bericht wurde nach dem IDW-Prüfungsstandard

PS 450 n. F. (10.2021) erstellt. Er richtet sich an die Gesellschaft.

4 Für die Durchführung der Prüfung und für die Berichterstattung gelten die §§ 157 und

158 NKomVG sowie die EigBetrVO vom 12.07.2018 (Nds. GVBl. 2018 S. 172). Dem

Auftrag liegen die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen, heraus-

gegeben vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW), in der Fassung vom 01.01.2024 zu-

grunde. Diese Auftragsbedingungen gelten, soweit dies nach ihrem Inhalt in Frage

kommen kann, auch im Verhältnis zu Dritten.
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B Grundsätzliche Feststellungen zur Lage der Gesellschaft

5 Unsere Stellungnahme beruht auf der Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die

Geschäftsführung im Jahresabschluss zum 31.12.2023 und im Lagebericht für 2023.

Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss unter der Prämisse der Fortführung

der Unternehmenstätigkeit (Going-Concern-Prämisse) aufgestellt. Dieser liegt eine

Unternehmensplanung, gültig bis 2025, zugrunde, die vom Aufsichtsrat am

09.12.2020 behandelt wurde. Für das Geschäftsjahr 2024 wurde eine Wirtschafts-

und Finanzplanung seitens der Geschäftsführung erstellt, dem Aufsichtsrat in der Sit-

zung vom 01.02.2024 vorgestellt und entsprechend beschlossen.

6 Auf folgende wesentliche Darstellungen der Lage der Gesellschaft durch die Ge-

schäftsführung weisen wir hin:

Grundlagen des Unternehmens

Zu den Rahmenbedingungen der Geschäftstätigkeit erläutert die Geschäftsführung

die Rolle der Gesellschaft als der bedeutendste Wohnraumanbieter am Standort Nor-

denham. Die Geschäftstätigkeit umfasst hiernach neben der Bestandsbewirtschaftung

als Kerngeschäftsfeld auch das Betreuungs- und Bauträgergeschäft. Hierzu verwaltet

die Gesellschaft zahlreiche Immobilien Dritter, erschließt neue Wohngebiete in der

Stadt Nordenham und verkauft unbebaute und bebaute Grundstücke.

Wirtschaftsbericht

Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 802 (Vorjahr

T€ 651) ausgewiesen, der insgesamt mit T€ 141 über dem geplanten Jahresergebnis

von T€ 661 liegt. Der Cashflow nach DVFA/SG beträgt T€ 1.854 gegenüber T€ 1.863

im Vorjahr. Der Jahresüberschuss entfällt überwiegend auf das Kerngeschäftsfeld

Hausbewirtschaftung.
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Die Ertragslage im Kerngeschäftsfeld Hausbewirtschaftung wurde wie in den Vorjah-

ren von den umfangreichen Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwendungen zur

Aufrechterhaltung der Vermietungsfähigkeit des Wohnungsbestands bestimmt. Die

Mieterträge erhöhten sich aufgrund der vorgenommenen Mieterhöhung bei Bestands-

objekten. Die Fluktuationsquote verringerte sich auf 10,3 % (Vorjahr 14,3 %) und liegt

unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

Die Gesellschaft konnte jederzeit ihren finanziellen Zahlungsverpflichtungen nach-

kommen. 

Bei einem absoluten Anstieg des Eigenkapitals um T€ 802 und gleichzeitig um

T€ 1.495 gesunkenen Bilanzvolumen erhöhte sich die Eigenkapitalquote auf 40,5 %

(Vorjahr 37,4 %). 

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Im Rahmen der Prognoseberichterstattung geht die Geschäftsführung auf zukünftige

Rahmenbedingungen und die Branchensituation, die zukünftige Ertrags- und Liquidi-

tätsentwicklung sowie auf die künftige Geschäftstätigkeit und erwarteten Risiken ein.

Hierbei wird für 2024 ein positives Jahresergebnis in Höhe von T€ 828 erwartet. We-

sentliche wirtschaftliche Bestandsgefährdungspotenziale werden für die Gesellschaft

nicht gesehen.

Die Geschäftsführung sieht im Kerngeschäft Hausbewirtschaftung geringe Risiken, da

aufgrund der aktuellen Marktlage und der erwarteten Entwicklung weder mit nennens-

wertem Leerstand noch mit umfangreichen Mietausfällen gerechnet wird. 

Chancen der weiteren Geschäftsentwicklung liegen insbesondere in einer weiteren

zielgruppendifferenzierten Ausweitung des Wohnungsangebots und in der Ausschöp-

fung von Mietpotenzialen insbesondere im Rahmen von Neuvermietungen. Weitere

Chancen werden im Neubau sowie in der geplanten Realisierung des Bauland- und

Erschließungsgebietes "Tongern II" bzw. im Ausbau des Bauträgergeschäfts gesehen.
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Die Geschäftsführung erläutert in der Analyse des Geschäftsverlaufs auf Basis nichtfi-

nanzieller Leistungsindikatoren, dass die immobilienwirtschaftliche und soziale Kom-

petenz sowie die Einsatzbereitschaft der gesamten Belegschaft auch weiterhin eine

hervorragende Basis für die Bewältigung der anstehenden Aufgaben bilden.

Die Klimaschutzgesetzgebung und die damit einhergehenden Anforderungen und Ver-

pflichtungen für den Gebäudesektor bzw. die Wohnungswirtschaft stellen ganz erheb-

liche Herausforderungen auch für die GNSG auf dem Weg zur Klimaneutralität dar. Ei-

ne systematische Bestandsaufnahme sämtlicher Objekte zur Ermittlung der derzeiti-

gen CO2-Emissionen wurde bereits durchgeführt. Im Weiteren ist eine sukzessive Er-

arbeitung einer unternehmenseigenen Klimaschutzstrategie, ausgerichtet an den

technisch-wirtschaftlichen und finanziellen Gegebenheiten sowie den gesetzlichen

und baurechtlichen Vorgaben, vorgesehen. Etwaigen Kosten- und Vermietungsrisiken

gilt es zu begegnen.

7 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der

Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

8 Damit ist die Darstellung der Lage des Unternehmens im Jahresabschluss und Lage-

bericht durch die gesetzlichen Vertreter aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Er-

kenntnisse zutreffend. Auf die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens ist

ausreichend eingegangen worden. Die zugrunde gelegten Prognosen erscheinen

plausibel.
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C Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

I. Gegenstand der Prüfung

9 Gegenstand der Abschlussprüfung ist die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

über den Jahresabschluss und den Lagebericht und der sie ergänzenden Vorschriften

des Gesellschaftsvertrags sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. 

10 Auf Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht wurden die deutschen handels-

rechtlichen Rechnungslegungsgrundsätze angewandt. 

Wir weisen darauf hin, dass die gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung, die

dazu eingerichteten internen Kontrollen (IKS) und die uns gegenüber gemachten An-

gaben die Verantwortung tragen. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen unter Ein-

beziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen einer pflichtge-

mäßen Prüfung zu beurteilen.

11 Die Prüfung der Einhaltung anderer Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben

der Prüfung, als sich aus ihnen üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresab-

schluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtli-

cher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen, sowie die

Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten sind

nicht Gegenstand der Prüfung.

12 Unsere Prüfung hat sich nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des Unternehmens

oder die Wirksamkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

13 Zu den rechtlichen Verhältnissen verweisen wir auf Anlage 4 dieses Berichts. 

14 Gemäß der Erweiterung des Prüfungsauftrags umfasst die Prüfung die Ordnungsmä-

ßigkeit der Geschäftsführung sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG.

Hierzu verweisen wir auf Anlage 8 dieses Berichts.

15 Neben der Jahresabschlussprüfung haben wir auch die Prüfung nach § 16 MaBV vor-

genommen. Das Prüfungsergebnis ist im Einzelnen in dem entsprechenden Prüfungs-

bericht dargestellt.
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II. Art und Umfang der Prüfung

16 Die Prüfung haben wir in der Zeit vom 15.01.2024 bis 19.01.2024 (Vorprüfung) und

vom 11.03.2024 bis 28.03.2024 (Hauptprüfung) in den Geschäftsräumen der

Gesellschaft in Nordenham sowie im Wege des mobilen Arbeitens vorgenommen. Die

Fertigstellung des Berichts erfolgte anschließend in unseren Geschäftsräumen in

Hannover.

17 Alle erbetenen Auskünfte und Nachweise wurden uns erbracht. Eine berufsübliche

Vollständigkeitserklärung vom 28.03.2024 haben wir zu unseren Unterlagen genom-

men. Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft haben uns in ihrer abgegebenen

Vollständigkeitserklärung schriftlich versichert, dass die erteilten Aufklärungen und

Nachweise vollständig sind. Ferner haben sie erklärt, dass alle Geschäftsvorfälle er-

fasst und im Jahresabschluss und Lagebericht wiedergegeben sind.

18 Der Prüfung nach § 53 HGrG liegt der IDW-Prüfungsstandard PS 720 „Berichter-

stattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ zugrunde.

19 Die Prüfung haben wir nach den deutschen Grundsätzen des wirtschaftsprüfenden

Berufes unter Beachtung der Verlautbarungen und einschlägigen Prüfungsstandards

des Instituts der Wirtschaftsprüfer vorgenommen.

20 Danach ist die Prüfung mit dem erforderlichen Maß an Sorgfalt so zu planen und

durchzuführen, dass unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und der

Wirtschaftlichkeit falsche Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Ma-

nipulation der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümer, die

sich auf das durch den Jahresabschluss und Lagebericht vermittelte Bild der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-

heit erkannt werden. Damit erfordert die Zielsetzung der Prüfung regelmäßig keine lü-

ckenlose Prüfung.

Unsere Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-,

Bewertungs- und Gliederungsvorschriften und der wesentlichen Einschätzungen der

gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung

des Jahresabschlusses.
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Unsere Prüfung liegt ein risikoorientierter Prüfungsansatz zugrunde. Zu dessen An-

wendung haben wir zunächst Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung durchgeführt

und uns ein Verständnis von der Gesellschaft sowie ihrem wirtschaftlichen und rechtli-

chen Umfeld verschafft und darauf aufbauend mit den Unternehmenszielen und -stra-

tegien sowie deren Umsetzung beschäftigt, um die Risiken zu bestimmen, die zu we-

sentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Ausgehend von den Ge-

sprächen mit der Unternehmensleitung und der Einsichtnahme in Organisationsunter-

lagen der Gesellschaft haben wir uns darüber hinaus nach pflichtgemäßgen Ermes-

sen von der Ausgestaltung des internen Kontrollsystems ein Verständnis verschafft

und beurteilt, welche Maßnahmen die Gesellschaft, insbesondere zur Sicherung der

Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der Rechnungslegung, ergriffen hat, um diese

Risiken zu bewältigen, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit

des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben. 

Auf Grundlage der Risikobeurteilung werden für die Abschlussebene und die einzel-

nen Prüffelder und den damit verbundenen Aussagen die entsprechenden kontrollba-

sierten und aussagebezogenen Prüfungshandlungen geplant. Ungeachtet der Ein-

schätzung des Risikos wesentlich falscher Darstellungen werden bei wesentlichen

Prüffeldern aussagebezogene Prüfungshandlungen durchgeführt.

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassen Funkti-

onsprüfungen ausgewählter Kontrollen in rechnungslegungsrelevanten Geschäftspro-

zessen (kontrollbasierte Prüfungshandlungen), analytische Prüfungshandlungen so-

wie Einzelfallprüfungen. Einzelfallprüfungen werden auf Basis von bewussten Aus-

wahlverfahren bzw. unter Heranziehung von ausgewählten Stichprobenverfahren aus-

gewählt.

21 Prüfungsschwerpunkte werden entsprechend unserer Risikoeinschätzung im Rahmen

der Prüfungsstrategie gebildet. Bei dieser Prüfung haben wir Schwerpunkte bei dem

Sachanlagevermögen (Abgrenzung von Herstellungs- und Erhaltungsaufwendungen)

sowie der Bauträgertätigkeit (Fortentwicklung der Erschließungs-, Bau- und Vermark-

tungstätigkeit) gesetzt. 
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22 Bestätigungen der Kreditinstitute, mit denen die Gesellschaft in Geschäftsbeziehung

steht, sowie der für die Gesellschaft tätigen Rechtsanwälte und Steuerberater wurden

von der Gesellschaft zu unseren Händen eingeholt. Saldenbestätigungen als Be-

standsnachweise für die übrigen Forderungen und Verbindlichkeiten wurden von uns

nicht angefordert. Wir haben uns jedoch durch alternative Prüfungshandlungen vom

Bestehen und der vollständigen Erfassung der ausgewiesenen Forderungen und Ver-

bindlichkeiten überzeugt. 

23 Den Lagebericht haben wir unter Beachtung des IDW-Prüfungsstandards PS 350 n. F.

daraufhin überprüft, ob er den Grundsätzen der Vollständigkeit, Richtigkeit, Klarheit

und Übersichtlichkeit entspricht. Darüber hinaus haben wir geprüft, ob der Lagebericht

mit dem Jahresabschluss und mit den während unserer Prüfung gewonnenen Er-

kenntnissen in Einklang steht sowie den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Eben-

falls wurde untersucht, ob die Darstellung der Lage der Gesellschaft zutreffend ist und

die Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

plausibel ist.
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D Rechnungslegung und wirtschaftliche Lage der Gesellschaft

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

24 Zur Abwicklung der Buchführung hat die Gesellschaft Standardsoftware im Einsatz.

25 Die Buchführung ist nach dem Kontenrahmen der Wohnungswirtschaft geordnet.

Nach unseren Feststellungen sind die buchführungspflichtigen Geschäftsvorfälle fort-

laufend, vollständig und grundsätzlich zeitnah aufgezeichnet. Das Belegwesen ist ge-

ordnet. 

26 Im Berichtsjahr hat der Geschäftsführer eine Aktualisierung der Risikoeinschätzung im

Bereich der IT vorgenommen und dabei wesentliche Teile der IT-Infrastruktur aktuali-

siert. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben sich keine Hinweise darauf ergeben,

dass die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und der IT-Systeme nicht

gewährleistet ist.

27 Die organisatorischen Vorkehrungen sind geeignet, die ordnungsmäßige Führung der

Buchhaltung sicherzustellen. Beanstandungen haben sich nicht ergeben.

28 Insgesamt ergaben unsere Prüfungshandlungen die formelle und materielle Richtig-

keit der Buchführung; Aufbau und Handhabung entsprechen den gesetzlichen Vor-

schriften und gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen sowie den deutschen Grund-

sätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

2. Jahresabschluss

29 Die Gesellschaft gilt nach § 267 Abs. 1 HGB als kleines Unternehmen.

30 Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 wurden die Ansatz-,

Ausweis- und Bewertungsvorschriften nach HGB bzw. GmbHG sowie die Formblatt-

VO beachtet.

31 Der von der Geschäftsführung unter dem Datum vom 11.03.2024 unterzeichnete Jah-

resabschluss zum 31.12.2023 mit einer Bilanzsumme von € 45.416.119,29 weist ei-

nen Jahresüberschuss von € 801.786,92 aus. 

2023-110190 13



 Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in
                                                                                                                                                       Niedersachsen und Bremen e.V.

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüber-

schuss von € 801.786,92 in Höhe von T€ 179.850,00 als Dividende auszuschütten

und den Restbetrag von T€ 621.936,92 in die Anderen Ergebnisrücklagen einzustel-

len.

32 Die für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der

Regelungen des Gesellschaftsvertrags wurden beachtet. Der Jahresabschluss wurde

ordnungsgemäß aus der Buchführung abgeleitet. Der Bilanz und der Gewinn- und

Verlustrechnung lagen ordnungsgemäß erstellte Inventare bzw. Nachweise zugrunde.

33 Der Anhang enthält die gesetzlich geforderten Angaben. 

34 Die Gesellschaft hat die Schutzklausel nach § 286 Abs. 1 HGB zur Angabe von Ge-

hältern für die Geschäftsführung in Anspruch genommen.

3. Lagebericht

35 Der Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 steht in Einklang mit

dem von uns geprüften Jahresabschluss und unseren im Rahmen der Prüfung gewon-

nenen Erkenntnissen. Er vermittelt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der

Gesellschaft und stellt die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-

wicklung zutreffend dar. Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sind vollständig und zu-

treffend enthalten. Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den ge-

setzlichen Vorschriften.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

36 Der Jahresabschluss vermittelt nach den Ergebnissen unserer Prüfung unter Beach-

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der

Gesellschaft. Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 entspricht in allen wesentlichen

Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-

schriften.
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37 Zur Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden sowie zu den ausgeübten

Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und deren Änderung verweisen wir auf die

zutreffende Darstellung im Anhang.

38 Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir in

Anlage 3 erläutert. Dabei handelt es sich - soweit die Posten im Rahmen des risikoori-

entierten Prüfungsansatzes nicht umfassend geprüft wurden - um Angaben aus der

Buchführung des Unternehmens.
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III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

39 In der nachstehenden Übersicht werden der Vermögensaufbau und die Kapitalstruktur

der Gesellschaft in zusammengefasster Form dargestellt:

31.12.2023 31.12.2022 Veränderung
T€ % T€ % T€

Vermögensstruktur

Immaterielle
Vermögensgegenstände 10,5 0,0 12,2 0,0 -1,7

Sachanlagen 35.362,9 77,9 35.813,5 76,3 -450,6

Finanzanlagen 2.932,6 6,5 2.932,6 6,3 0,0

Umlaufvermögen (mittelfristig) 1.407,8 3,1 1.980,8 4,2 -573,0

Umlaufvermögen (kurzfristig)
einschl. Geldbeschaffungskosten 5.702,3 12,5 6.172,1 13,2 -469,8

Bilanzsumme 45.416,1 100,0 46.911,2 100,0 -1.495,1

31.12.2023 31.12.2022 Veränderung
T€ % T€ % T€

Kapitalstruktur

Eigenkapital 18.342,8 40,4 17.541,0 37,4 801,8

Fremdkapital, lang- und
mittelfristig

Dauerfremdfinanzierungsmittel 22.131,0 48,7 23.171,5 49,4 -1.040,5

sonstige Rückstellungen 110,2 0,2 114,3 0,2 -4,1

sonstige Passiva 526,4 1,2 556,6 1,2 -30,2

kurzfristige Fremdmittel 4.305,7 9,5 5.527,8 11,8 -1.222,1

Bilanzsumme 45.416,1 100,0 46.911,2 100,0 -1.495,1
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40 Auf der Vermögensseite haben sich die Sachanlagen durch planmäßige Abschreibun-

gen von T€ 1.123,5 und außerplanmäßige Abschreibungen von T€ 4,3 sowie durch

Abgänge von T€ 9,6 vermindert, gegenläufig wirkten sich Investitionen in das Sachan-

lagevermögen in Höhe von T€ 686,8 aus, davon für nachträgliche Herstellungskosten

T€ 500,5. Weiterhin gab es Investitionen in das Immaterielle Anlagevermögen in Höhe

von T€ 3,5.

Unter den Finanzanlagen werden im Wesentlichen die Beteiligung an der Wohnungs-

baugesellschaft Wesermarsch mbH, Brake, und der Geschäftsanteil an der Energie-

genossenschaft Klimahalbinsel Butjadingen eG, Nordenham, ausgewiesen. 

Das mittelfristige Umlaufvermögen betrifft im Wesentlichen Grundstücke mit fertigen

Bauten des Umlaufvermögens insbesondere das Bauprojekt Tongern II. Die Rück-

gang in Höhe von T€ 573,0 resultiert aus einer Umgliederung des Anteils dieses Bau-

projektes in das kurzfristige Umlaufvermögen, das im Jahr 2024 veräußert wird.

Der Rückgang des kurzfristigen Umlaufvermögens resultiert im Wesentlichen aus der

Verminderung der Unfertigen Leistungen um T€ 521,6 sowie der Liquiden Mittel um

T€ 1.119,1. Ebenfalls wurde das im Umlaufvermögen ausgewiesene Grundstück Am

Sieltief 2 in Nordenham zum Buchwert von T€ 176,2 veräußert. Gegenläufig wirkte der

Zugang durch den Grundstücksankauf Großensieler Straße 5 in Nordenham mit An-

schaffungskosten in Höhe von T€ 1.350,0.

41 Auf der Kapitalseite erhöhte sich das Eigenkapital um den Jahresüberschuss von

T€ 801,8. Zum 31.12.2023 ist der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtka-

pital im Vergleich zum Vorjahr bei einer um 3,2 % verminderten Bilanzsumme von

37,4 % auf 40,4 % angestiegen. 

Das langfristige Fremdkapital hat sich durch planmäßige Tilgungen in Höhe von

T€ 1.040,5 gegenüber dem Vorjahr verringert. 

Unter den lang- und mittelfristigen Rückstellungen werden Rückstellungen für Ge-

währleistungsverpflichtungen ausgewiesen.

Unter den langfristigen sonstigen Passiva wird ein verlorener Baukostenzuschuss

ausgewiesen.
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Unter dem kurzfristigen Fremdkapital haben sich insbesondere die Erhaltenen Anzah-

lungen um T€ 955,0 sowie die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um

T€ 340,8 gegenüber dem Vorjahr verringert. Gegenläufig dazu haben sich die Ver-

bindlichkeiten aus Vermietung um T€ 48,1 erhöht.

42 Nach der Aufgliederung der Bilanzzahlen ergeben sich zusammengefasst folgende

Deckungsverhältnisse:

31.12.2023 31.12.2022
Verän-
derung

T€ T€ T€

lang- und mittelfristige Vermögenswerte 39.713,8 40.739,1 -1.025,3

lang- und mittelfristige Finanzierungsmittel 41.110,4 41.383,4 -273,0

Überdeckung 1.396,6 644,3 752,3

43 Die Kapitalverwendung zum 31.12.2023 zeigt, dass die lang- und mittelfristigen Ver-

mögenswerte fristenkongruent finanziert sind und sich eine Deckungsmittelreserve

von T€ 1.396,6 ergibt. Analog dazu stehen den fälligen Finanzierungsmitteln in voller

Höhe kurzfristig realisierbare Vermögenswerte gegenüber. 

44 Der Gesellschaft stehen im Einzelnen nachgewiesene, in ausreichendem Umfang vor-

handene Beleihungsreserven im Sachanlagevermögen sowie eingeräumte Kreditlinien

in Höhe von T€ 1.000,0 zur Verfügung. Nach den uns erteilten mündlichen Auskünften

des Geschäftsführers wurden diese Kreditlinien bis zum Ende der Prüfung nicht in An-

spruch genommen.

45 Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse der Gesellschaft sind geordnet.

2. Finanzlage

46 Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft stellen wir vergangenheitsorientiert an-

hand einer Kapitalflussrechnung auf der Basis des Jahresabschlusses zum

31.12.2023 sowie zukunftsorientiert für 2024 durch eine Fortrechnung dar, in welche

die zu erwartenden finanzwirtschaftlichen Vorgänge gemäß den für die Prüfung zur

Verfügung stehenden Unterlagen und aufgrund der uns gegebenen Auskünfte einbe-

zogen werden.
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47 Die Kapitalflussrechnung weist folgende Daten aus:

2023 2022
T€ T€ T€

Finanzmittelbestand zum 01.01. 1.998,4 3.452,6

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit *) 1.064,9 1.839,0

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -586,2 -988,5

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit **) -1.597,8 -1.119,1 -2.304,7

Finanzmittelbestand zum 31.12. 879,3 1.998,4

*) darin enthalten:
 Cashflow nach DVFA/SG 1.854,4 1.863,3

**) darin enthalten:
 planmäßige Tilgungen -1.040,5 -1.026,5

48 Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von T€ 1.064,9 reichte

nicht aus, die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit in Höhe von T€ 586,2 und der

Finanzierungstätigkeit von T€ 1.597,8 in vollem Umfang zu decken. In Höhe des Diffe-

renzenbetrages von T€ 1.119,1 hat sich daher der Finanzmittelbestand zum

31.12.2023 auf T€ 879,3 verringert.

49 Unter Einbeziehung übriger kurzfristiger Aktivposten von T€ 4.823,0 sowie kurzfristi-

ger Passivposten von T€ 4.305,7 ergibt sich bei einem Finanzmittelbestand von

T€ 879,3 zum 31.12.2023 eine stichtagsbedingte Liquiditätsreserve von T€ 1.396,6.
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Vorschaurechnung 2024

50 Im Rahmen unserer Prüfung wurde uns von der Geschäftsführung für das Jahr 2024

eine Wirtschaft- und Finanzplanung vorgelegt, die vom Aufsichtsrat in der Sitzung am

01.02.2024 beschlossen wurde. Wir empfehlen zukünftig, eine Aktualisierung der stra-

tegischen Wirtschaft- und Finanzplanung möglichst für einen Zeitraum von fünf Jahren

vorzunehmen. Der weitere Verlauf der finanziellen Vorgänge für das Jahr 2024 stellt

sich nach den Erkenntnissen zum Prüfungszeitpunkt wie folgt dar:

T€ T€
Jahresüberschuss lt. vorgelegter Planungsrechnung 828,2

zzgl. Abschreibungen 970,0

abzgl. Zins- und Beteiligungserträge -19,1

zzgl. Zinsaufwendungen 481,6

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 2.260,7

Auszahlungen für
Investitionen in das Sachanlagevermögen
(Bestandsinvestitionen) -3.224,0

Projektinvestitionen Neubauprojekt Deichstraße 17 -2.455,3

Projektinvestitionen Neubauprojekt Am Kiebitzberg -800,0

Projektinvestitionen Tongern II -471,0

Projektinvestitionen Neubauprojekt Wehrdeich 3 -34,0

Rückabwickung Verkaufsgrundstücke im Umlaufvermögen
(Großensieler Straße) 1.350,0

Zins- und Beteiligungserträge 19,1

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -5.615,2

Einzahlungen aus
Darlehensvalutierungen 5.569,4

Auszahlungen für
Zinsen -481,6

planmäßige Tilgungen -851,5

Dividende für 2022 und 2023 -359,7

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 3.876,6

Zahlungswirksame Veränderung des
Finanzmittelbestands 522,1

Finanzmittelbestand zum 01.01.2024 879,3

Finanzreserve nach Fortrechnung 1.401,4
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51 In dieser Vorschaurechnung sind Veränderungen der kurzfristigen Aktiva und Passiva

nicht berücksichtigt.

52 Für die vorstehend ermittelte Finanzreserve wird vorausgesetzt, dass die für die In-

vestitionsmaßnahmen veranschlagten Herstellungskosten nicht überschritten werden

und die Finanzierungsmittel (insbesondere Darlehensaufnahmen und Baukosten- und

Investitionszuschüsse) rechtzeitig zur Verfügung stehen.

Auch wurden für die mehrjährigen Investitionsmaßnahmen für das dargestellte Ge-

schäftsjahr 2024 jeweils nur anteilig - von der Gesellschaft - geschätzte Investitions-

kosten sowie Teilfinanzierungsmittel berücksichtigt.

Der Gesellschaft stehen somit für 2024 ausreichend Mittel für die weitergehenden

wohnungswirtschaftlichen Aktivitäten zur Verfügung.

53 Die Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet. Die Gesellschaft war im Berichtszeit-

raum in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. 
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3. Ertragslage

54 Die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2023 ist in Anlage 7 funktional geglie-

dert. Dabei sind auch die Vergleichszahlen und die Veränderungen zum Vorjahr auf-

geführt. Zusammengefasst sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

2023 2022
Verän-
derung

T€ T€ T€

Bestandsbewirtschaftung 934,4 727,1 207,3

Bautätigkeit/Modernisierung im eigenen Bestand 0,0 0,0 0,0

Eigentumsverwaltung/Betreuung -40,4 28,6 -69,0

Verkaufstätigkeit (Errichtung und Vertrieb) 4,7 -12,9 17,6

Sonstige Betriebsleistungen (Planungs- und
Generalunternehmerleistungen für Dritte u. a.) 21,3 15,6 5,7

Betriebsergebnis 920,0 758,4 161,6

Finanzergebnis 14,9 15,2 -0,3

Neutrales Ergebnis -133,1 -122,5 -10,6

Jahresüberschuss 801,8 651,1 150,7

55 Das Betriebsergebnis in Höhe von T€ 920,0 liegt um T€ 161,6 über dem Ergebnis des

Vorjahres und ist im Wesentlichen vom Ergebnis aus der Bestandsbewirtschaftung

geprägt.

Im Finanzergebnis stehen den Erträgen aus Beteiligungen und aus Ausleihungen des

Finanzanlagevermögens die Kontokorrentzinsen gegenüber.

Das negative Neutrale Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus außerordentlichen Per-

sonalaufwendungen sowie sonstigen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ab-

berufung des ehemaligen Geschäftsführers.
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56 Das Ergebnis der Bestandsbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um

T€ 207,3 auf T€ 934,4 erhöht. Die Sollmieten haben sich durch Mieterhöhungen im

Bestand um T€ 9,5 erhöht, gegenläufig dazu haben sich die Erlösschmälerungen um

T€ 105,2 aufgrund verbesserter Anschlussvermietung verringert. Ebenfalls haben sich

die Verwaltungskosten um T€ 123,3 sowie die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen

um T€ 42,3 gegenüber dem Vorjahr verringert. Gegenläufig dazu haben sich insbe-

sondere die Instandhaltungskosten (nur Fremdkosten) um T€ 207,0 erhöht.

57 Das Ergebnis aus der Bautätigkeit/Modernisierung im eigenen Bestand ist grundsätz-

lich ausgeglichen, da den aktivierten Eigenleistungen in Höhe von T€ 94,2 (Vorjahr

T€ 29,5) in gleicher Höhe verrechnete Personal- und Sachaufwendungen gegenüber-

stehen.

58 Die Überdeckung aus der Verkaufstätigkeit (Errichtung und Vertrieb) beträgt T€ 4,7

(Vorjahr: Unterdeckung mit T€ 12,9) und resultiert im Wesentlichen aus Umsatzerlö-

sen aus dem Verkauf von Grundstücken (T€ 180,0), denen Zuführungen zu den Rück-

stellungen für noch anfallende Erschließungskosten und Gewährleistungsverpflichtun-

gen (T€ 224,4) gegenüberstehen.

59 Im negativen Neutralen Ergebnis werden im Wesentlichen außerordentliche Personal-

aufwendungen in Höhe von T€ 157,1 sowie sonstige Aufwendungen mit T€ 81,1 aus-

gewiesen, die im Zusammenhang mit der Abberufung des ehemaligen Geschäftsfüh-

rers angefallen sind. Darüber hinaus werden Erträge aus Anlagenverkäufen mit

T€ 77,4 sowie Erträge aus früheren Jahren mit T€ 53,6 gezeigt.

60 Weitere Einzelheiten zu den Funktionsergebnissen sind Anlage 7 zu entnehmen.

61 Nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Jah-

resüberschuss von T€ 828,2 erwartet.
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E Wirtschaftliche Tätigkeit

I. Bewirtschaftung des eigenen Hausbesitzes

Bestand

62 Die Gesellschaft bewirtschaftet zum 31.12.:

2023
Anzahl

2022
Anzahl

Wohnungen im Anlagevermögen 1.588 1.589

gewerbliche Einheiten im Anlagevermögen 15 15

gewerbliche Einheiten im Umlaufvermögen 0 1

Garagen 363 363

Carports 16 16

d. s. Verwaltungseinheiten (VE)* 1.657 1.659

Wohn- und Nutzfläche insgesamt (ohne Garagen) in m² 97.775 98.169

*) 7 Garagen/Einstellplätze = 1 Verwaltungseinheit (VE)

63 Die Veränderung im Bestand resultiert im Wesentlichen aus dem Verkauf eines Ob-

jektes aus dem Anlagevermögen (Sielstraße 2 in Nordenham) sowie aus dem Verkauf

eines Objektes aus dem Umlaufvermögen (Am Sieltief 2 in Nordenham).

Von den Mietshäusern sind 115 Wohnungen auf Erbbaugrundstücken errichtet. Erb-

bauzinsen sind in Höhe von T€ 8,3 angefallen. 

64 Ende 2023 waren vom gesamten Wohnungsbestand keine Wohnungen mietpreisge-

bunden bzw. öffentlich gefördert, 77 Wohnungen unterliegen einer mittelbaren Bele-

gung.

Vermietung

65 Die Gesellschaft orientiert sich bei Neuvermietungen jeweils an den aktuellen Muster-

mietverträgen des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunter-

nehmen e.V.

24 2023-110190



Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in
Niedersachsen und Bremen e.V.                                                                                                                                                  

66 Die Betriebskosten sowie die Heizkosten (sofern die Energieversorgung auf Zentral-

heizungsanlagen basiert) werden beim gesamten Wohnraum abgerechnet. Abrech-

nungszeitraum ist das Kalenderjahr. Die Abrechnungen für 2022 waren bis zum Ende

des Wirtschaftsjahres 2023 vorgenommen und abgerechnet worden.

67 Der Bestand der GNSG betrifft nicht preisgebundenen Wohnraum. Die Mieterhö-

hungsmöglichkeiten werden in Zeitabständen im Rahmen der Unternehmensstrategie

bzw. nach erfolgten Modernisierungen angepasst.

Mietänderungen entsprechen in formeller und materieller Hinsicht den gesetzlichen

Erfordernissen.

68 Die Erlösschmälerungen auf Sollmieten (T€ 190,4; Vorjahr T€ 295,2) betragen 2,9 %

(Vorjahr 4,6 %) der gesamten Sollmieten. 

69 Zum 31.12.2023 betrug die Leerstandsquote 2,8 % (Vorjahr 4,1 %).

70 Im Berichtszeitraum waren 163 Mieterwechsel zu verzeichnen; dies entspricht einer

Fluktuationsquote von 10,3 % (Vorjahr 14,3 %). 

Instandhaltung

71 Für die Instandhaltung des eigenen Hausbesitzes wurden ausgegeben:

2023
T€

2022
T€

Fremdkosten 2.041,8 1.834,8

Verrechnung Instandhaltung/Modernisierung
(aufwandswirksam) 184,7 152,6

2.226,5 1.987,4

abzgl. Versicherungserstattungen -3,1 0,0

2.223,4 1.987,4

Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene
Instandhaltungen 181,1 269,4

2.404,5 2.256,8

€/m² p. a. 24,59 22,99

72 Für das Jahr 2024 wird mit Instandhaltungskosten von insgesamt T€ 2.825,0 (ohne ei-

gene Leistungen), das sind € 28,89 je m², gerechnet. 
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II. Grundstücksgeschäfte

Bebaute Grundstücksflächen, die zur Weiterveräußerung vorgesehen sind 

73 Bereits in früheren Jahren hat die Gesellschaft im Gewerbegebiet Atens (Am Siel-

tief 2) ein ca. 2.400 m² großes Grundstück mit einem ca. 240 m² großen Gebäude mit

dem Ziel zur Fortsetzung der Gewerbegebiet Entwicklung in Ergänzung zum Nordsee-

center erworben; unter anderem wurde eine Teilfläche des Aareals für die Ansiedlung

einer Tankstelle und Hinterlegung eines Verkehrskreisels abgetrennt und veräußert.

Mit Notarvertrag vom 15.05.2023 wurde das Grundstück in Höhe von T€ 180,0 ver-

kauft, die Kaufpreiszahlung erfolgte vollständig am 31.07.2023.

Unbebaute Grundstücke

74 Mit notariellem Vertrag vom 02.09.2019 wurde von der Gesellschaft in Nordenham

"Tongern II" ein Grundstück mit 40.101 m² für T€ 959,8 unter der aufschiebenden

Bedingung der Erlangung eines rechtskräftigen Bebauungsplans bis zum 30.08.2021

erworben. Die Frist für den Eintritt der aufschiebenden Bedingung wurde zweimal ver-

längert. Sie endete am 30.06.2022. Der Aufsichtsrat hat diesem Kauf in seiner Sitzung

am 28.03.2019 zugestimmt. Die Kaufpreiszahlung für das Projekt "Tongern II" erfolgte

am 24.06.2022 in Höhe von T€ 971,7. Im Jahresabschluss zum 31.12.2023 werden in

der Bilanz unter dem Posten Grundstücke ohne Bauten im Umlaufvermögen hierfür

T€ 1.038,5 ausgewiesen. In der Sitzung vom 30.03.2023 wurde der Aufsichtsrat dar-

über informiert, dass mit der Baureife des Bebauungsplans im August 2023 zu rech-

nen ist. Dieser Stand wurde dann erst im November 2023 erreicht. Im Anschluss dar-

an wurde die verbindliche Planung aller Tiefbaugewerke durchgeführt und die Einlei-

tung der Ausschreibungsverfahren durch die Gesellschaft noch vor dem Jahreswech-

sel 2023 veranlasst. Nach der Preisfindung sind Verkaufsverhandlungen mit Bauinter-

essenten vorgesehen. Nach den uns zur Prüfung vorgelegten Unterlagen und Berech-

nungen plant die Geschäftsführung im Jahr 2024 vom Projekt Tongern II einen pro-

zentualen Anteil von mindestens 55,5 % zu veräußern.
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75 Mit notariellem Vertrag vom 07.08.2020 wurde von der Gesellschaft in Nordenham ein

unbebautes Grundstück in der Großensieler Straße mit der Größe von 18.433 m2 für

T€ 950,0 unter der aufschiebenden Bedingung der Erlangung eines rechtskräftigen

Bebauungsplans bis zum 13.08.2021 erworben. Dem Erwerb hat der Aufsichtsrat in

seiner Sitzung am 22.05.2019 zugestimmt. Die Frist für den Eintritt der aufschieben-

den Bedingung wurde bis zum 31.12.2021 verlängert. Nach Auskunft des Geschäfts-

führers wurden weitere Verhandlungen über eine weitere Verlängerung der Frist der

aufschiebenden Bedingung geführt. Ungeachtet dessen ist der Vertrag auskunftsge-

mäß weiterhin gültig. Nach den uns erteilten Auskünften gab es im Jahr 2022 keine

Änderungen bezüglich dieses Projektes. Am 01.08.2023 hat die Gesellschaft den voll-

ständigen Kaufpreis für den Erwerb des Grundstücks in Höhe von T€ 1.325,0 geleis-

tet, nachdem die rechtliche Sicherung einer Wegeparzelle erfolgt war. Nach den uns

erteilten Auskünften des Geschäftsführers wurde der Notar angewiesen, die Eigen-

tumsübertragung noch nicht vorzunehmen, um die Option eines Rücktritts durch die

Gesellschaft offen zu halten (hier: noch nicht erfolgte Änderung des Bebauungsplans).

Nach den uns erteilten Auskünften ist noch kein Übergang von Nutzen und Lasten er-

folgt, die Gesellschaft wurde nicht als neuer Eigentümer im Grundbuch eingetragen

und die Grunderwerbsteuer wurde nicht entsprechend fällig gestellt. In der Sitzung

vom 30.03.2023 wurde der Aufsichtsrat nach der Inaugenscheinnahme durch den

neuen Geschäftsführer darüber informiert, dass die ursprünglich anvisierte Nutzung

dieses Projektes aufgrund sehr hoher Kosten für die Entsorgung und Erschließung

des Aareals nicht realisierbar erscheint. Daraufhin hat der Aufsichtsrat dem Ge-

schäftsführer in der Sitzung vom 30.03.2023 einstimmig legitimiert, dass Areal zu ver-

kaufen bzw. den Rücktritt vom Vertrag anzustreben, um einen finanziellen Verlust von

der Gesellschaft abzuwenden. 
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Mit Notarvertrag vom 18.12.2023 wurde der ursprüngliche geschlossene Kaufvertrag

rückabgewickelt. In diesem Notarvertrag wurde geregelt, dass der Notar angewiesen

wird, die Löschung der Auflassungsvormerkungen erst zu beantragen, wenn die

Rückzahlung in Höhe von T€ 1.325,0 vollständig an die Gesellschaft durch den neuen

Erwerber aus dem neuen Kaufvertrag über dieses Aareal gemäß Abtretung des Kauf-

preises sichergestellt ist. Nach dem uns vorliegenden Notarvertrag vom 18.12.2023

über die Rückabwicklung des Kaufvertrages sind somit sämtliche gegenseitigen An-

sprüche der beteiligten Vertragspartner ausgeglichen und es bestehen somit keine

weitergehenden Ansprüche. Die Gesellschaft hat zwischenzeitlich die Erstattung des

Kaufpreises in Höhe von T€ 1.350,0 erhalten.

76 Unter dem Posten Grundstücke mit fertigen Bauten - Umlaufvermögen wurden in Vor-

jahren T€ 821,6 Anschaffungs- und Nebenkosten für vier Grundstücke (erworben

2014 bis 2017) zur Größe von insgesamt 3.391 m² bebaut mit mehreren Häusern in

Nordenham, Friedrich-Ebert-Straße, bilanziert. Das Ziel des Erwerbs war es, diese zu-

sammenhängenden großen Grundstücksflächen an einen Projektentwickler/Zwischen-

investor weiter zu veräußern, um eine Einzelhandel- bzw. Mischnutzung in der nördli-

chen Fußgängerzone Nordenhams zu ermöglichen. Es erfolgte im Geschäftsjahr 2021

eine Umbuchung der Fläche in den Bilanzposten Grundstücke ohne Bauten in Höhe

von T€ 821,6. Im Geschäftsjahr 2022 gab es einen Zugang in Höhe von T€ 1,6 für

sonstige Kosten, so dass zum 31.12.2022 in der Bilanz insgesamt T€ 823,2 ausge-

wiesen wurden. In der Sitzung des Aufsichtsrates vom 30.03.2023 wurde beschlos-

sen, dass ein Teil des Aareals mit insgesamt zwei Mehrfamilienhäusern bebaut wer-

den soll. Für das Jahr 2024 sind im Wirtschafts- und Finanzplan für dieses Projekt we-

der Investitionen noch Darlehensaufnahmen vorgesehen, weil die Stadt Nordenham

die Option für städtebauliche Projekte offenhalten möchte.
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Baulanderschließung und anschließende Vermarktung

77 Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft folgende Erschließungsmaßnahmen fortgesetzt:

a) "Wohnpark Tongern" mit 50 Grundstücken zu insgesamt 36.554 m²

b) "Wohnpark Amtsweg" mit 30 Grundstücken zu insgesamt 24.178 m²

c) "Wohnpark Paracelsusstraße" mit 24 Grundstücken zu insgesamt 18.005 m²

 a)  b)  c)
 T€  T€  T€

voraussichtliche Gesamtkosten 3.494,4 1.853,2 1.424,4

davon bis zum Bilanzstichtag 3.463,4 1.831,2 1.404,4

davon noch anfallend 31,0 22,0 20,0

Verkaufserlöse, gesamt 3.599,0 2.063,2 1.714,0

davon in Vorjahren 3.599,0 2.063,2 1.714,0

in 2022 0,0 0,0 0,0

noch anfallend 0,0 0,0 0,0

 

voraussichtliches Verkaufsergebnis 119,3 262,2 180,6

Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem aktuellen Projekt- bzw. Planungsstand

zum Zeitpunkt der Prüfung. 

78 Bei der Maßnahme zu a) ergeben sich nachträgliche Kosten für die Mängelbeseiti-

gung, die die Gesellschaft aufgrund der zwischenzeitlichen Insolvenz des ursprüngli-

chen Auftragnehmers zu tragen hat. 

79 Für noch ausstehende Erschließungskosten, einschließlich der o. g. Mängelbeseiti-

gung, bei bereits verkauften Grundstücken wurden Rückstellungen in Höhe von

T€ 110,2 gebildet.

III. Bau- und Modernisierungstätigkeit im Anlagevermögen

80 Im Geschäftsjahr 2023 wurden neben Instandhaltungsaufwendungen aktivierungs-

pflichtige Modernisierungsmaßnahmen mit einem Volumen von T€ 500,5 (Vorjahr

T€ 935,9) vorgenommen. Die Finanzierung der Modernisierungsmaßnahmen erfolgte

mit Eigenmitteln.
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Die Mieten wurden infolge der modernisierungsbedingten Maßnahmen erhöht.

81 Für 2024 hat die Gesellschaft aktivierungspflichtige Modernisierungsmaßnahmen bei

Bestandsinvestitionen laut Wirtschafts- und Finanzplan in Höhe von T€ 3.224,0 ge-

plant.

82 Im Zusammenhang mit der Überplanung/Ausnutzung des Areals in Blexen, Deichstra-

ße 15/17, mit dem geplanten Neubau von Mietwohnungen hat die Gesellschaft in

2014 ein Objekt mit zwei Wohnungen und einer ehemaligen Gaststätte sowie in 2015

ein Haus mit vier Wohnungen erworben. Der Abbruch der Altbebauung erfolgte im

Frühjahr 2019. Es war zunächst die Errichtung von 17 Wohnungen und 6 Garagen mit

Herstellungskosten in Höhe von T€ 3.930,5 geplant, die mit T€ 3.105,1 Fremd- und

T€ 825,4 Eigenkapital finanziert werden sollen. Der Durchführung der Maßnahme hat

der Aufsichtsrat am 01.02.2017 zugestimmt. Zum 31.12.2023 sind in der Bilanz unter

den Bauvorbereitungskosten des Anlagevermögens T€ 137,4 für diese Baumaßnah-

me ausgewiesen. Im Geschäftsjahr 2024 plant die Gesellschaft auf Basis einer geän-

derten Planung den Bau eines Mehrfamilienhauses.

83 Weiterhin plante die Gesellschaft die Errichtung von 15 Mietwohnungen in Norden-

ham, Walther-Rathenau-Straße, die öffentlich gefördert werden sollten. Wegen der

schlechten Lage des Grundstücks an einer verkehrsreichen Straße hat die Gesell-

schaft von diesem Projekt Abstand genommen und den Verkauf dieser Flächen be-

schlossen. Der Verkauf wurde während des Prüfungszeitraums im März 2024 reali-

siert.

84 Weiterhin ist auf dem Grundstück des im Frühjahr 2019 abgerissenen Bestandsob-

jekts in Nordenham, Wehrdeich, die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit in 2021

aktualisierten Gesamtkosten von insgesamt T€ 2.093,9 geplant. Die Finanzierung soll

mit T€ 1.570,4 Fremd- und T€ 523,5 Eigenkapital vorgenommen werden. Für 2023

sind im Wirtschafts- und Finanzplan keine Herstellungskosten eingeplant. Unter den

Bauvorbereitungskosten des Anlagevermögens sind zum 31.12.2023 insgesamt

T€ 4,3 aktiviert.
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85 Für alle genannten Baumaßnahmen des Anlagevermögens werden vor Baubeginn

statische und z. T. dynamische Wirtschaftlichkeit- und Bewertungsrechnungen durch

die Gesellschaft vorgenommen. Diese zeigen, dass weder außerplanmäßige Ab-

schreibungen vorzunehmen noch Drohverlustrückstellungen zu bilden sind. Die Ge-

sellschaft beabsichtigt, bei sich verändernden Gegebenheiten kurzfristig aktualisierte

Wirtschaftlichkeitsberechnungen aufzustellen. 

IV. Betreuung

86 Die Gesellschaft war bis zum am 31.12.2022 als Verwalter von insgesamt 26 Eigentü-

mergemeinschaften mit 368 Teileigentumseinheiten, acht Gewerbeeinheiten sowie

zwölf Garagen bestellt. Alle WEG-Verwaltungen wurden zu diesem Zeitpunkt gekün-

digt.

Bei der Gesellschaft verbleiben aber die Geschäftsbesorgungsverträge für das Tech-

nologiezentrum Nordenham mit 41 Gewerbeeinheiten sowie mit der Sozialstation Am-

merland/Wesermarsch.

87 Die in 2023 vereinnahmten Gebühren betragen insgesamt T€ 48,0 (Vorjahr T€ 117,0).

V. Feststellungen zu wesentlichen Beteiligungen

88 Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag 31.12.2023 unverändert mit 14,01 % am

Stammkapital der Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH, Brake, beteiligt. Der

letzte vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2022 zeigt einen Jahresüberschuss

von T€ 892,3 (2021 T€ 1.201,2). Das Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2022 auf

T€ 22.501,8 (2021 T€ 22.826,5), die Eigenkapitalquote zum 31.12.2022 beträgt

36,2 % (2021 34,4 %).
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F Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrags nach § 53 HGrG

89 Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 HGrG beach-

tet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß,

d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen

handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und

der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung geführt worden sind. 

90 Über die in dem vorliegenden Bericht gebrachten Feststellungen hinaus hat unsere

Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurtei-

lung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

91 Zu Einzelheiten unserer Ordnungsmäßigkeitsprüfung und zum Fragenkatalog zu

§ 53 HGrG verweisen wir auf Anlage 8.
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G Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung 

92 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss

zum 31.12.2023 und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 der Gemeinnützige

Nordenhamer Siedlungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Nordenham, unter

dem Datum vom 28.03.2024 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk

erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft mit beschränkter Haftung,

Nordenham

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinnützige Nordenhamer

Siedlungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Nordenham, - bestehend aus der Bi-

lanz zum 31.12.2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr

vom 01.01. bis zum 31.12.2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-

gebericht der Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft mit beschränkter

Haftung, Nordenham, für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2023 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und

vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und

Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2023 sowie ihrer Ertragslage für das

Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2023 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage

der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschrif-

ten und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung

durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im

Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-

ses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen

handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen

deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir

sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und

geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und

zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-

ses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-

schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-

schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-

und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-

antwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die

Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen fal-

schen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der

Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern  ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit

zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-

menhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzuge-

ben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-

legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern

dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lage-

berichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt

sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den

deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-

künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-

antwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig

erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den

anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei-

chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungspro-

zesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-

abschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von do-

losen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffen-

des Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-

gen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-

sen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen

Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss

und zum Lagebericht beinhaltet.
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-

deckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resul-

tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden

könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-

schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adres-

saten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kri-

tische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im

Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-

mern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch

sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen

Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wer-

den, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche

Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusam-

menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-

lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-

vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevan-

ten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter

den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-

fungsurteil über die Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewand-

ten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen

Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Anga-

ben.
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• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob

eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-

heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss

kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Be-

stätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im La-

gebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,

unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerun-

gen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlang-

ten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch

dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortfüh-

ren kann.

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden

Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Ge-

setzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unterneh-

mens.
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• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestell-

ten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender

geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-

orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeut-

samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsori-

entierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu

den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen

geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künfti-

ge Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-

planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststel-

lungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die

wir während unserer Prüfung feststellen.

Hannover, den 28.03.2024

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
in Niedersachsen und Bremen e.V.

Viemann Günther
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer"
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Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzli-

chen Vorschriften und unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n. F. (10.2021)).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb die-

ses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen

oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der

bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere

Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Be-

stätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB

wird verwiesen.

Hannover, den 28.03.2024

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
in Niedersachsen und Bremen e.V.

Viemann Günther
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Entgeltlich eruorbene werte und Uzenzen

ll. Sachanlä(en
1. Gtundstiici(eund grundstüclGgleiche Rechte

mitwohnbauten
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten und

anderen Bauten

Vorjahr€€

xo.467,28 72.L99,75

3L207.746,33 32.743.27X,7L

PASSIVA

A. ElGENKAPITAL

l. Geeichnets Kapitäl

Gewinnrücklagen
G esellschafu vertragliche Rücklage

2. Bauerneuerungsrücklage
3. AndereGewinnrücklagen

lll. UnverteilterJahresüberschuss qus dem voriahr

lV. Jahresüberschuss

B. RIJCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen

C. VERBINDLICHKEITgN

1. Verbindlichkeiten gegenüber (redltinstituten

2. Verbindlichkeiten tegenüberanderen Kredrtgebern

3. ErhalteneAnzahlunten
4. verbindlichkelten aus Vermietung
5. Veöindlichkeiten aus anderen Liefurungen und Leistungen

6. Sorstigeverbindlichkeiten
davon aus Steuern: € 20.987,66 (Vorjahr: € 35.945,84)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit €0,00 (vorjahr:

€ 0,00)

D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Rechnungsabgrenzungsposten

Vorjahr
€

1.X99,000,00 1.x99.000,00

15.690.91460

651.096,37

599.500,00
9.X52.865,35
5.938.549,25

0,00

801.786,92 551.095,37

--_342.ß7e- 17s41.010,97

746!229,00 734€00,00

9.938,432,88
73,233.092,78
3.823.08932

6?'329,94
818.948,86

lt-
1 599.s00,00

9.152865,3s
5.938,549,25

9.393.375,87
!7,737.639,4

2.868,t42,60
lro.424,94
478.102,77
55.012,66 38.985,84

27.9!4.877,72

3.
4.
5.

5.
a

2.

4.
5.

6rundstücke ohne Bauten
Maschinen
Betriebs- und GeschäftsausstattunB
Bauvorbereitun gskotten
Geleistete Anzahlungen

lll. Fne434bgeg
1, Beteiligungen
2. AndereFinanzanlagen

B. UMIAUFVERMÖGEN

l. ZumVerkaufbestimmte
Grundstücke und andere Vorräte

1. Grundstücke ohne Bäuten
noch nicht erschlossen
durch Dritte erschlossen

c) selbst erschlossen
Beuvorbereitun gskosten

Grundstücke mit fertlgen Bauten
unfertige Leisturtgen
Gelelstete Anzah lungen

ll. Forderungen und
sonstiEe verm6ge!l:eEenstände

1. ForderungenausVermietung
2. Forderungen ausBeteuungstätiBkeit
3. Forderungen ausanderen Üeferungen und

Leistungen
4. SonstigeVermögensgegenstände

lll. EErsjce-ulllcl
Kassenbestand,
Guthaben bel Kreditinstituten

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

1. Geldbeschaffungskosten
2. AndereRtrhnunSsabgrenzungspost€n

2.669.418,96
r47,494,L5

0,00
!26.239,93
188.35941

_ 24.000,00 35,352.858,78

2.920.021,64
12.500,00

1.038.540,84
82s.170,23

7,02
11.4.667,63

0,00
2.683,577,74
1.350.000o0 6.011,957,46

83.912,55
32.550,35

25,746,30
70.839,61 Zt3.Oß,92

s.s85,55
267,67 5.853,23

2.932,67r,64 12.500,00
38.?05.9!7,70 . .38.758i1340

2,747.526,86
r47.494,t5

0,00
49.692,35

L25,406,71

2.920.02r,64

7.034.720p4
823.236,L2

1,0?
79.7A0,57

176.t82,E7
3.205.235,66

38.274,Lr

a7.7A5,62
22.492,59

24.724,54
655.2/0,55

6.494,59
369,59

0,00

a)
b)

879.31X,98 1.998.403,06

. 7.104.319136 8.x16.028,65

8.5g'.6e8,22

994.3s118 720.s!7.'94

45.4x6.119,29 46.9!7.206,33
45.476.119,29 46.97L206,33

Anlage 1/1



Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft mbH,
Nordenham

2 Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31, Dezember 2023

L. Umsatzerlöse
a) aus der Hausbewirtschaftung
b) aus Verkaufvon Grundstücken
c) aus Betreungstätigkeit
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen

2. Vermindung (-)/Erhöhung des Bestandes an zum
Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen
und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

4. Sonstige betriebliche Erträge

5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen

und Leistungen
a) Aufiruendungen für Hausbewirtschaftung
b) Aufwend ungen für Verka ufsgrundstücke
c) Aufwendungen für andere Lieferungen

und Leistungen

6. Rohergebnis

7. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung € 54.7 67,64
(Vorjahr: € 55.039,85)

B. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände und Sachanlagen

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

10. Erträge aus Beteiligungen

L1. Erträge aus sonstigen Ausleihungen und
anderen Finanzanlagen

12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

14. Erstattete Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

15. Ergebnis nach Steuern

16. Sonstige Steuern

17. Jahresüberschuss

0,00 5.101.616,91 4.302,80

€€
Vorjahr

€

9,605.614,38
180.000,00

48.023,34
21_.635,54

4.877.2L9,92
224.396,99

9,855.273,26

-508.264,L7

94.153,89

2I5,703,52

7.686.042,07
0,00

1!7.027,42
20.L65,!2

774.I33,L5

zg.47o,a7

!37.284,L2

4.361,,817,43
98.138,34

L,038.265,60

24V.857,88

4.555.249,59 4.299,863,38

983.473,36

231.793,38

1.28L.L23,48

1.133.093,62

495.214,8L

1.195.903,53

348.746,96

1.539.946,15

t6.567,28

1.645.817,68

16.561,,28

352,00

335,72

567.389,14

0,00

352,00

17,85

605.095,97

-0,68

1.095.677,54

293.890,62

951.781,99

300.685 62

801.786,92 65L.096,37

Anlage 1/2



L

Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft mbH,

Nordenham

3 Anhang für das Geschäftsiahr 2O23

A. Allgemeine Angaben

Die Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft mbH (kurz GNSG oder Gesellschaft) hat ihren

Sitz in Nordenham und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Oldenburg (Reg.Nr. 100362 B)

eingetragen. Bei der Gesellschaft handelt es sich gemäß S 267 Handelsgesetzbuch (HGB) um eine

,,kleine" Kapitalgesellschaft.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des HGB in der Fassung des

Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG). Dabei wurden die einschlägigen gesetzlichen Regelungen

für Gesellschaften mit beschränkter Haftung und die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages

beachtet.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich

Anlage- und Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem

Gesa mtkostenverfah ren aufgestellt.

Das für die Rechnungslegung der Gesellschaft verwendete Gliederungsschema von Bilanz und

Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften für ,,große"

Kapitalgesellschaften unter Beachtung des Formblattes für die Gliederung des Jahresabschlusses für
Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 5. Juli 202L.

lm lnteresse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen

Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden

Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und

Verlustrechnung

Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird

auf den Anlagespiegel (Seite 9 des Anhangs) verwiesen.
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lmmaterielle VermögensFegenstände und Sachanlagen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden bei Zugang mit ihren

Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer

abgeschrieben. Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte zu den historischen Anschaffungs-

/Herstellungskosten, vermindert um die kumulierten planmäßigen und außerplanmäßigen

Abschreibungen. Die im Anlagevermögen aktivierten Eigenleistungen werden auf Grundlage von

Einzelkosten sowie angemessener Teile der Gemeinkosten ermittelt; sie umfassen Architekten- und

Ve rwaltungsleistu ngen. Zinsen fü r Fremdka pital wurden nicht aktiviert'

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear über die voraussichtliche wirtschaftliche

Nutzungsdauer. Den planmäßigen Abschreibungen liegen folgende Nutzungsdauern zugrunde:

- Wohnbauten: 50 - 80 Jahre

- Geschäftsbauten: 25 - 50 Jahre

- Garagen/Außenanlagen: L0 - 50 Jahre

- Maschinen: 3 - L5 Jahre

- Betriebs- und Geschäfts-

ausstattung: 3 - 15 Jahre (in Anlehnung an die amtlichen AfA-Tabellen)

Bewegliche geringwertige Vermögensgegenstände werden in Anlehnung an 5 6 Abs.2a ESIG

abgeschrieben.

Umfassende Modernisierungen werden als nachträgliche Herstellungskosten aktiviert und im
Allgemeinen über die Restnutzungsdauer abgeschrieben. ln Ausnahmefällen wurde z. B' bei

Objekten, die nach einem Energiesparprogramm modernisiert wurden, die Restnutzungsdauer

unabhängig vom Baujahr unter Berücksichtigung der durch diverse Baumaßnahmen inzwischen

erlangten Standards auf 40 Jahre verlängert.

ln den Vorjahren vorgenommene steuerliche Abschreibungen nach 5 7 Abs. 5 ESIG i. V' m. 5 279

Abs. 2 HGB a. F. werden gemäß Art.67 Abs. 3 und 4 EGHGB beibehalten bzw. fortgeführt.

Von den Grundstücken ohne Bauten ist eine Teilfläche unverändert mit dem niedrigeren beizulegen

Wert angesetzt; die übrigen Grundstücksflächen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Finanzanlagen

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die GNSG hält eine Beteiligung in Höhe von L4,01 %io an der Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch

mbH mit Sitz in Brake. Die Beteiligung ist zu Anschaffungskosten bewertet'

Umlaufvermögen

Bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Andere Unfertige Leistungen sind zu Anschaffungs-

/Herstellungskosten inkl. aktivierter Eigenleistungen bewertet. Fremdkapitalzinsen werden in die

Bewertung nicht einbezogen. Sofern die aktuellen Marktpreise unterhalb der Wertansätze liegen,

wu rden erforderl iche Bewertu ngskorrektu ren vorgenommen.
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Die Unfertigen Leistungen werden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips

bewertet. Leerstandsbedingt wurden die Unfertigen Leistungen pauschal wertberichtigt. Der Posten

,,Unfertige Leistungen" enthält €2.683.577,74 (Vorjahr: € 3.205.235,66) noch nicht abgerechnete

Betriebs- und Heizkosten.

Forderungen sind mit ihrem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Risiken wird durch

Einzelwertberichtigung Rechnung getragen. Als uneinbringlich eingeschätzte Forderungen werden

abgeschrieben.

ln der Position ,,Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten,

die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Mit Ausnahme von €6.L49,02 (Vorjahr: €5-247,041 der Forderungen aus Vermietung haben

sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände eine Restlaufzeit von weniger als

einem Jahr.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalbetrag angesetzt.

Aktive Rechnungsa bgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit

nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die Geldbeschaffungskosten enthalten Bearbeitungsgebühren,

d ie über die Zinsfestsch reibungszeit abgeschrieben werden.

Aktive latente Steuern

Ein Ansatz von aktiven latenten Steuern erfolgt nicht, da das bestehende Aktivierungswahlrecht

ausgeübt wird.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital ist in der Höhe ausgewiesen, in der es in das Handelsregister des

Amtsgerichts Oldenburg eingetragen ist.

Gewinnrücklagen

Die Entwicklung der Rücklagen zeigt der folgende Rücklagenspiegel

Stand am
ot.o1-.2023 Einstellungen Entnahmen

Stand am
3r.t2.2423

Gesellschaftsvertragl iche

Rücklage
Ba uerneueru ngsrücklage

Andere Gewinnrücklagen
Freie Rücklagen

Mietausfallrücklaee

599.500,00 €
9.152.865,35€

5.877.372,67 €
61.176,58 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,oo €
0,00 €

599.500,00 €
9.152.865,35 €

5.877.372,67 €

61.176,58 €

15.690.914,60 € 0,00 € 0,00 € L5.690.914,60 €
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Sonstise Rückstellunsen

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbind-

lichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung

notwendigen Erfüllungsbetrages. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

werden künftige Kosten- und Preissteigerungen einbezogen. Ferner werden Rückstellungen mit einer

Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit einem der Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen

Marktzins der vergangenen sieben Jahre, welcher von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht

wird, abgezinst.

Die Dotierung der sonstigen Rückstellungen erfolgte für noch anfallende Bau- und

Erschließungskosten, für unterlassene lnstandhaltungen, für Gewährleistungsrisiken, für

Prüfungskosten, für Kosten der Jahresabschlusserstellung und Steuerberatung, für Kosten der

Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, für Kosten der Veröffentlichung, für noch ausstehende

Eingangsrechnungen, für Ansprüche aus bis zum Bilanzstichtag noch nicht genommenen Urlaub

sowie für sonstige Risiken.

Verbindlichkeiten

Verbindl ichkeiten sind mit ihren Erfül lu ngsbeträgen bewertet.

Die sind in Höhe von € 22.131.0L5,25 (Vorjahr: €23.L71..525,66) durch Grundpfandrechte besichert'

Zu den Verbindlichkeiten, deren Laufzeiten und Sicherheiten wird auf den Verbindlichkeitenspiegel

(Seite 10 des Anhangs)verwiesen.

ln den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und gegenüber anderen Kreditgebern sind keine

aufgelaufene, noch nicht fällige, Zinsen enthalten.

Passive Abgrenzu ngsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit

nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Forderungen und Verbindlichkeiten eegen bzw. gegenüber Gesellschaftern

Nicht gesondert in der Bilanz ausgewiesene Forderungen und Verbindlichkeiten gegen bzw

gegenüber Gesellschaftern bestehen wie folgt:
Vorjahr

€€
Guthaben bei Kreditinstituten 123.876,49 483'877,56

Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten 2.759.3t6,28 3.092 '9L9,77
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Gewinn- und Verlustrechnung

ln der Gewinn- und Verlustrechnung sind folgende außergewöhnliche Aufwendungen berücksichtigt:

Außersewöhnliche Aufwendungen Vorjahr
€€

Personalaufwand (Zuführung zur Rückstellung
für Personalkosten)
Sonstige betriebliche Aufwendungen (Rechts-

anwalts- und Gerichtskosten / Kosten Stellenaus-
schreibungen)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Verzugs-

zinsen)

157.050,00 0,00

423L1,68

2.950,00

Die außergewöhnlichen Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit der Beendigung des

Anstellungsvertrages mit dem ehemaligen Geschäftsführer und der Neubesetzung dieser Position.

Weiterhin sind in den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung folgende wesentliche
periodenfremde bzw. außerordentliche Aufwendungen und Erträge (> € L.000,00) enthalten:

Sonstige betriebl iche Erträge Voriahr
g

Erträge aus

dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

Ausgleichsza h lu ngen (Rücka bwicklu ng Kaufuertrag)
der Auflösung von Rückstellungen

der lnanspruchnahme Erfüllungsbürgschaft
dem Eingang abgeschriebener Mietforderungen
der Ausbuchung von Verbindlichkeiten
früheren Jahren

Aufwenduneen für bezogene Lieferungen und Leistungen Voriahr
g

Kosten des Abrisses der Gebäude Friedrich-Ebert-
Straße 29-35 in Nordenhams 0,00 9.524,94

Sonstige betriebliche Aufwendungen

€
Zuführung zu Einzelwertberichtungen zu

Forderungen
Ausgleichsza hlu ngen (Rückabwicklung Kaufuertrag)
Abschreibungen auf Forderungen
Aufwendungen, frühere Jahre

0,00

0,00

€

77.365,77
3r.247,L4
29.026,38
t7.979,26
9.599,18
3.990,17
2.735,62

59.334,65
34.000,00

4.O90,49

2.2L4,45

0,00

0,00
70.674,2L

0,00

6,177,50
L8.290,66

L87,07

17.606,98
0,00

39.549,27
1.509,93

€

Voriahr
€

Abschreibungen gemäß 5 7 Abs.5 EStc i. V. m. 5 279 Abs.2 HGB a. F. wurden in Höhe von

€ t2.7O8,59 (Vorjahr: € L2.7O8,59) vorgenommen.
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lm Geschäftsjahr 2023 wurden Bauvorbereitungskosten des Anlagevermögens in Höhe von

€4.340,23 (Vorjahr: €97.000,00) außerplanmäßig abgeschrieben. Desweiteren wurden Geleistete

Anzahlungen des Umlaufuermögens mangels Werthaltigkeit in Höhe von €23.927,42 (Vorjahr:

€ O,O0) abgeschrieben. Abschreibungen auf Bauvorbereitungskosten des Umlaufirermögens wurden

im Geschäftsjahr nicht vorgenommen (Vorjahr: € 35.807,36).

C. Sonstige Angaben

Außerbila nziel le Veroflichtunsen

Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte oder Maßnahmen, die für die Beurteilung der Finanzlage

notwendig sind, bestehen nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen,

die für die Beurteilung der Finanzlage in den folgenden Geschäftsjahren von Bedeutung sind:

Erwerbs-, Ersch I ießungs- und Neubautätigkeiten im Um laufuermögen : T€ L7O,3

Erwerbs- und Neubautätigkeiten im Anlagevermögen: T€ 0,0.

Die Finanzierung dieser Vorhaben war zum 3L.L2.2023 durch vorgehaltene Liquidität gesichert

7um 3L.L2.2023 bestehen Verpflichtungen aus Erbpachtverträgen. lm Geschäftsjahr 2024 sind

Erbbauzinsen von € 9.006,56 zu leisten. Die bis zum Ende der Vertragslaufzeit ausstehende Erbpacht

beträgt insgesamt rd. T€ 652.

ln den Vorjahren wurden zur Besicherung von Verbindlichkeiten aus Erschließungstätigkeiten zwei

Bürgschaften i.H.v. insgesamt € 400.000,00 geleistet. Das Avalkonten werden bei der

Landessparkasse zu Oldenburg geführt. Die Provision beträgt 2,5Yo p.a.

Finanzinstrumente

Derivative Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt

Mietkautionen

Die Gesellschaft verwaltet treuhänderisch Mietkautionen in Höhe von € 388.306,03 (Vorjahr:

€3L7.606,24). Für die Fremdverwaltung von zwei Objekten werden zwei Treuhandkonten verwaltet.
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Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Haftungsverhältnisse:

Geschäftsiahr Voriahr

Verbindlichkeiten aus persönlicher

Haftung (aus Genossenschaftsanteilen)

Raiffeisenbank Butjadingen eG

Energiegenossenschaft Klimahalbinsel
Butjadingen eG

2.500,00 € 2.600,00 €

10.000,00 € 10.000,00 €

Es bestehen keine weiteren Geschäfte, die nicht in der Bilanz enthalten sind und nach 5 251" HGB

bzw. 5 285 HGB anzugeben wären und für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2O23 neben den Geschäftsführern im Durchschnitt

16 Mitarbeiter (davon fünf Teilzeitbeschäftigte) und eine Auszubildende.

Daneben wurden bei Bedarf für unregelmäßig anfallende Arbeiten stundenweise Beschäftigte

eingesetzt.

Zusatzversorgung

Der Geschäftsführer und alle Angestellten haben eine Versorgungszusage entsprechend der

Zusatzversorgung von Arbeitnehmern des öffentlichen Dienstes erhalten. Auch ausgeschiedene

Geschäftsführer und Angestellte erha lten diese Zusatzversorgung.

Die GNSG ist der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder in Karlsruhe (VBL) angeschlossen,

Die Belastung hieraus beläuft sich im Geschäftsjah r 2023 auf €54.76t 64 (Vorjahr: € 55.039,85).

Gesamtbezüge

ln Anwendung der Befreiungsvorschrift des 5 288 Satz 1 HGB unterbleibt die Offenlegung der Bezüge

derGeschäftsführunggemäß 5 285 Nr.9a HGB.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten im Geschäftsjahr 2023 Sitzungsgelder von insgesamt

€ 8.800,00 (Vorjahr: € 3.040,00).

Geschäfte mit nahestehenden Personen

Geschäfte mit nahestehenden Personen werden nur mit den Gesellschaftern in Form von Darlehens-

bzw. Dienstleistungsverträgen etc. zu unter Dritten üblichen Konditionen getätigt. Zu den

Aufsichtsratsmitgliedern bestehen keine ungewöhnlichen Geschäftsbeziehungen.
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Absch I ussprüferhonorar

Für den Abschlussprüfer wurden für das Geschäftsjahr folgende Honorare im Aufwand erfasst:

a) Abschlussprüfungsleistungen 34.300,00 €

b) andere Bestätigungsleistungen 700,00 €

Nachtraesbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2023 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung

eingetreten.

Oreane der Gesellschaft

Geschäftsführune

Frank Michael Wahlen, Wiefelstede
Hans Francksen, Nordenham
Matthias Früchtl, Nordenham

Aufsichtsrat

(bis 07.03.2023)
(ab 07.03.2023)
(ab 01.01.2024)

Hergen Kalitzki
Nils Siemen
lngo Wünsche

Georg Greive
Lutz Schubert
Edeltraut Spreen
Dr. Hans Schmid

Birgit Semmler
Leonard Krippner
Maurice Schöckel

Mario Kauschmann
Joachim Gorges

Dr. Tilman Käthner
Uwe Thöle
Jörn Fuhrken

- Vorsitzender
- stellv. Vorsitzender

(bis 06.07.2023)
(ab 06.07.2023)

Ratsherr und Steuerberater
Bürgermeister
Bankabteil ungsdi rektor der
Norddeutsche Landesbank

Bankbevollmächtigter
Ratsherr und Metallklebewerker
Ratsfrau und Rentnerin
Ratsherr und Arzt
Ratsfrau und Landwirtin
Ratsherr und Rechtsanwalt
Ratsherr und Energiean lagenelektroniker
Ratsherr und Lehrer
Ratsherr und Pensionär
Ratsherr und Arzt
Ratsherr und Pensionär
Ratsherr und Kaufmännischer
Angestellter

%

81,50
18,35

0,05

Anteilseigner

Am Stammkapital der Gesellschaft sind folgende Gesellschafter beteiligt:

Stadt Nordenham
Norddeutsche Landesbank

Herdejürgen & Harmsen Bauges. mbH & Co. KG
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Gewin nverteilungsvorsch lag

Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 80L.786,92 ab. Die

Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss wie folgt zu

verwenden:

L5 % Dividende auf das Stammkapitalvon € L.199.000,00

Einstellung in Andere Gewinnrücklagen (Freie Rücklage)

Nordenham, 11. März 2024

179.850,00 €
621.936,92€
80LJ86,92€

(Hans Francksen)

Geschäftsführer

(Matthias Früchtl)
Geschäftsführer
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Gemeinnüfzige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft mbH,
Nordenham

Enhiricklung des Anlagwermögens

lmmaterielle
V6i6!6iäeeenstände

Entgehlich erworbene Werte
und Lizenzen

ll. SachanleEen

1. Grundstücke und grundstücke-
gl€iche Rechte mit Wohnbauten

2, Grundstücke mit Geschäftsbauten
und anderen Bauten

3. Grundstücke ohne Bauten

4. Maschinen

5. Betriebs- und Geschäfu ausstattung

6. Bauvorbereitungskosten

7, Geleistete Anzahlungen

lll. Finanzanlaeen

1. Beteiligungen

2. Andere Finanzanlagen

bucnwere
Stand am

3t.L2.2023
€

Stand am
3L.72.2022

€

r2.r99,75

3?'.743,27L,71

2.747.626,86

747.494,75

0,00

49.592,31

t?5.406,74

0,0c

3s.813.491.8r

2.920.02!,64

12.600.0c

2.932.62r,54

38.758.313.2C

LO.457.28

32.207.346,33

2.669.4r8,96

L47.494,t5

0,00

L26.239,93

188.359,41

24.000,00

3s.362.858.78

2,924.02!,64

12.600.0c

2.932.62r.64

38305.947,7A

Alrschreibungen
Stand am

ar.0L.2023
l'ruo*trtri.nrl

Abgänge
Stand am

3L.LZ.ZO23
€

L27.496,32

29.545.848,50

1354.337,sr

5.396,88

2.ss0,47

420367,29

0,00

0.00

31.328.s00,6s

0,0c

0,0c

0,00

31.455.995,97

0,00

25.779,0!

0,00

0,00

396,87

45.404,77

4340,23

0,00

7s.320.88

0,0c

0.0c

0,00

75.320.88

5.2s3,92

1.015.991,19

88.966,O7

0,00

0,00

L8,542,27

4.340,23

0,0c

1.727.839,7C

0,00

0,00

0,00

1.133.093,62

r22.242,4C

28.555.035,32

L.265.37L,44

5.396,88

2.947F4

447.2?3,85

0,00

0,0c

30.275.981,8:

0,00

0,00

0,0c

"o.?9a.224.22

sKGten

umhuchuncen *) 

|

Stand am
31..t2,2023

137.963,6(

6L.753.L94,83

4.O23.756,47

152.891,03

2.550,47

5&.607,22

188.359,41

24.000,00

56.691.3s9,43

2.920.A2r,64

12.600,Öc

2.932.521,4

69,767.944,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.0c

0,0c

0.0c

0,0(

0.00

A6Cna[Ungs'/ neFlellun
Stand am
0L.ar.2023

€

zugänge Abgänge

0.00

34.873,

0,00

0,00

0,00

84.955.61

352r,45

489.700,54

LO.7SA,r7

0,00

0,00

95,089,79

' 67.292,9C

24.000,0c

0,0c

690.362.85

2.920,02r,U

12.600,0c

2.932.621,61

69.L56.537,43

(o

Anlage 1/12



GPR
(GPR)

GPR
(GPR)

GPR
(GPR)

Art der
Sicherung

22.13t.0t5,25
(23.17t.525,66)

L2.737.639,44
ft3.233.A92,781

gesichert

€

9.393.375,8L
(9.938.432,88)

L7.072.042,50
ft8.128.L2t,47\

r0.028.374,07
(10.602.789,82)

über 5 Jahre
€

7.043.668,43
(7.525.331,65)

7.L79,30
(0,00)

4.088.785,51
{4.002.893,78)

2.198.981,57
(2.134.849,62)

zwischen
1 und 5 Jahre

€

t.882.624,64
(1.858.044,16)

470.923,47
{818.948,86)

55.012,66
(38.985,84)

4.481.870,21
(5.783.862,47l|

510.283,80
(495.453,34)

2.868.742,64
(3.823.088,32)

110.424,94
(62.329,O41

Davon

Resilautzeit

bis zu 1 Jahr
€

467.082,74
(545.057,07\

55.012,66
(38.985,84)

25.642.698,22
Q7.9t4.877J21

2.868.742,60
(3.823.088,32)

LLo.424,94
(62.329,A41

478.t02,77
(818.948,86)

insgesamt

€

9.393.375,81
t9.938.432,88)

L2.737.639,44
(13.233.092,781

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte o. ä. Rechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Verbindlichkeiten gegenü ber a nderen Kreditgebern

Erhaltene Anzahlungen

Verbindlichkeiten aus Vermietung

Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen
und Leistungen

Sonstige Verbindlichkeiten

Gesamtbetrag

GPR = Grundpfandrechte

I

Po
I
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Anlage 3/1

Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses
nach den Angaben des Unternehmens (Vorjahreswerte in Klammern)

Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen € 10.467,28
(€ 12.199,75 )

Im Berichtsjahr gab es Zugänge in Höhe von € 3.521,45 sowie planmäßige Abschreibungen

in Höhe von € 5.253,92.

Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Wohnbauten € 32.207.346,33

(€ 32.743.271,71 )

€

Buchwerte am 01.01.2023 32.743.271,71

Zugang

nachträgliche Herstellungskosten 489.700,54

Abgang -9.634,73

Abschreibungen

planmäßig 1.015.991,19

Buchwerte am 31.12.2023 32.207.346,33

31.12.2023
€

31.12.2022
€

Grundstückskosten 2.852.074,45 2.856.101,20

Gebäudekosten 29.355.271,88 29.887.170,51

32.207.346,33 32.743.271,71
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Grundstücke mit Geschäfts- und anderen
Bauten € 2.669.418,96

(€ 2.747.626,86 )

€

Buchwerte am 01.01.2023 2.747.626,86

Zugang

Umbau Gebäude Ilsestraße 15, Nordenham, in
ein Regionales Versorgungszentrum 10.758,17

Abschreibungen

planmäßig -88.966,07

Buchwerte am 31.12.2023 2.669.418,96

31.12.2023
€

31.12.2022
€

Grundstückskosten 204.090,82 204.090,82

Gebäudekosten 2.465.328,14 2.543.536,04

2.669.418,96 2.747.626,86

Grundstücke ohne Bauten € 147.494,15
(€ 147.494,15 )

Die Grundstücksflächen waren bereits in Vorjahren in Höhe von € 5.396,88 abgeschrieben

worden.

Maschinen € 0,00
(€ 0,00 )

Die Maschinen mit Anschaffungskosten in Höhe von € 86.292,73 wurden in früheren Jahren

bereits vollständig abgeschrieben.
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Betriebs- und Geschäftsausstattung € 126.239,93
(€ 49.692,35 )

€ €

Buchwerte am 01.01.2023 49.692,35

Zugang

Pkw 81.644,57

weitere Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.445,22 95.089,79

Abschreibungen

planmäßig 18.542,21

Buchwerte am 31.12.2023 126.239,93

31.12.2023
€

31.12.2022
€

Betriebsausstattung 6.847,55 5.091,34

Geschäftsausstattung 25.063,30 21.847,35

Fahrzeuge 94.329,08 22.753,66

126.239,93 49.692,35

Bauvorbereitungskosten € 188.359,41
(€ 125.406,74 )

€ €

Buchwerte am 01.01.2023 125.406,74

Zugänge
Miete Bauzäune für die Bauvorhaben in der 

Deichstraße 15/17
Wehrdeich 3
Walther-Rathenau-Straße 201-203
Am Kiebitzberg 7.872,90

Planungskosten Am Kiebitzberg 42.946,00

Planungskosten Deichstraße 15/17 16.474,00 67.292,90

Abschreibungen

außerplanmäßig 4.340,23

Buchwerte am 31.12.2023 188.359,41
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Geleistete Anzahlungen € 24.000,00
(€ 0,00 )

€

Buchwerte am 01.01.2023 0,00

Zugang

Anzahlungen im Zusammenhang mit der Umge-
staltung diverser Spielplätze 24.000,00

Buchwerte am 31.12.2023 24.000,00

Finanzanlagen

Beteiligungen € 2.920.021,64
(€ 2.920.021,64 )

Der Ausweis betrifft die Beteiligung an der Wohnungsgesellschaft Wesermarsch mbH, Bra-

ke.

Andere Finanzanlagen € 12.600,00
(€ 12.600,00 )

31.12.2023
€

31.12.2022
€

Genossenschaftsanteile bei der Raiffeisenbank
Butjadingen eG 2.600,00 2.600,00

Genossenschaftsanteile bei der Energie-
genossenschaft Klimahalbinsel Butjadingen eG 10.000,00 10.000,00

12.600,00 12.600,00
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Umlaufvermögen

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte

Grundstücke ohne Bauten € 1.863.712,09
(€ 1.857.958,08 )

31.12.2023
€

31.12.2022
€

a) durch Dritte erschlossen
Friedrich-Ebert-Straße 29-35 825.170,23 823.236,12

b) noch nicht erschlossen 1.038.540,84 1.034.720,94

c) selbst erschlossen (Erinnerungswert
"Mühlenblick", 37 m²) 1,02 1,02

1.863.712,09 1.857.958,08

 

€ €

Stand am 01.01.2023 1.857.958,08

Zugänge

Erschließungsgebiet "Tongern II"- im Wesentli-
chen Grundstückskaufpreis 3.819,90

sonstige Kosten durch Drittte erschlossen
(Friedrich-Ebert-Straße 29-35) 1.934,11 5.854,01

Stand am 31.12.2023 1.857.958,08

Bauvorbereitungskosten € 114.667,63
(€ 79.280,57 )

€

Stand am 01.01.2023 79.280,57

Zugang

Fremdkosten 35.387,06

Stand am 31.12.2023 114.667,63
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Grundstücke mit fertigen Bauten € 0,00
(€ 176.182,87 )

Beim Vorjahresausweis handelt es sich um Anschaffungs- und Herstellungskosten des Ob-

jekts Am Sieltief, welches im Juli 2023 veräußert wurde.

Unfertige Leistungen € 2.683.577,74
(€ 3.205.235,66 )

31.12.2023
€

31.12.2022
€

noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten

Heizung und Warmwasser 597.915,74 815.833,27

Betriebskosten 2.141.662,00 2.488.122,39

2.739.577,74 3.303.955,66

Wertberichtigungen

Heizkosten -13.650,00 -23.900,00

Betriebskosten -42.350,00 -74.820,00

-56.000,00 -98.720,00

2.683.577,74 3.205.235,66

Geleistete Anzahlungen € 1.350.000,00
(€ 38.274,11 )

€

Stand am 01.01.2023 38.274,11

Zugang 

Grundstücksankauf Großensieler Straße 1.335.653,31

Abschreibung -23.927,42

Stand am 31.12.2023 1.350.000,00
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Der Ausweis betrifft die geleistete Anzahlung sowie die Anschaffungskosten des Grund-

stücks "Großensieler Straße". Der Kaufvertrag ist unter einer aufschiebenden Bedingung ge-

schlossen worden. Mit Notarvertrag vom 18.12.2023 wurde der Rücktritt vom vorgenannten

Kaufvertrag vereinbart. Das Grundstück wurde mit notarieller Beurkundung am gleichen Tag

an einen Dritten veräußert. Die Verkäuferin tritt zur Rückzahlung des bereits gezahlten Kauf-

preises in Höhe von € 1.350.000,00 ihren Anspruch auf Zahlung aus dem neuen Kaufvertrag

an die Gesellschaft ab. Die aufgelaufenen Anschaffungsnebenkosten wurden mangels Wert-

haltigkeit abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Vermietung € 83.912,66
(€ 87.706,62 )

31.12.2023
€

31.12.2022
€

Forderungen aus rückständigen Mieten u. a. 162.658,09 116.614,14

Wertberichtigungen -78.745,43 -28.907,52

83.912,66 87.706,62

Forderungen aus Betreuungstätigkeit € 32.550,35
(€ 22.492,59 )

Ausgewiesen werden Forderungen aus WEG- und Fremdverwaltung.

Forderungen aus anderen Lieferungen und
Leistungen € 25.746,30

(€ 24.724,54 )

Der Ausweis umfasst Erstattungsansprüche aus Werbeleistungen.
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Sonstige Vermögensgegenstände € 70.839,61
(€ 655.770,55 )

Ausgewiesen wird im Vorjahr mit € 603.929,76 ein verlorener Baukostenzuschuss gegen das

Medizinische Versorgungszentrum Wesermarsch GmbH aus der Weiterleitung von Förder-

mitteln im Zusammenhang mit dem Umbau des Regionalen Versorgungszentrums, Ilsestra-

ße 15 in Nordenham.

Flüssige Mittel

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten € 879.311,98
(€ 1.998.403,06 )

31.12.2023
€

31.12.2022
€

Guthaben bei Kreditinstituten 877.240,14 1.996.611,48

Kassenbestand 2.071,84 1.791,58

879.311,98 1.998.403,06

Rechnungsabgrenzungsposten

Geldbeschaffungskosten € 5.585,56
(€ 6.494,89 )

Andere Rechnungsabgrenzungsposten € 267,67
(€ 369,59 )
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Passiva

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital € 1.199.000,00
(€ 1.199.000,00 )

Das Gezeichnete Kapital entspricht der Eintragung im Handelsregister.

Gewinnrücklagen € 15.690.914,60
(€ 15.690.914,60 )

31.12.2023
€

31.12.2022
€

Gesellschaftsvertragliche Rücklage 599.500,00 599.500,00

Bauerneuerungsrücklage 9.152.865,35 9.152.865,35

Andere Gewinnrücklagen 5.938.549,25 5.938.549,25

15.690.914,60 15.690.914,60

Die Gesellschaftsvertragliche Rücklage entspricht zum Bilanzstichtag der Hälfte des Stamm-

kapitals, sodass gemäß § 22 des Gesellschaftsvertrages keine Einstellung aus dem Jahres-

überschuss erforderlich ist.

Unverteilter Jahresüberschuss aus dem Vorjahr € 651.096,37
(€ 0,00 )

Jahresüberschuss € 801.786,92
(€ 651.096,37 )
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Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen € 746.229,00
(€ 734.800,00 )

01.01.2023
€

Inanspruch-
nahme

€
Auflösung

€
Zuführung

€
31.12.2023

€

unterlassene Instandhaltung 269.400,00 267.439,87 1.960,13 181.070,00 181.070,00

Restkosten bei
Verkaufsbauten 149.900,00 64.925,00 22.235,95 10.260,95 73.000,00

Gewährleistungsverpflich-
tungen 114.282,00 0,00 4.830,00 781,00 110.233,00

Prüfungskosten 68.100,00 56.270,00 0,00 64.250,00 76.080,00

Abschluss- und
Veröffentlichungskosten 14.400,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00

Urlaubsverpflichtungen 116.254,00 116.254,00 0,00 103.810,00 103.810,00

ausstehende
Eingangsrechnungen 1.464,00 1.463,70 0,30 1.536,00 1.536,00

sonstige Verwaltungskosten 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00

Kosten
Hausbewirtschaftung 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00

übrige Rückstellungen
(Personal-Prozesskosten) 0,00 0,00 0,00 183.400,00 183.400,00

734.800,00 506.352,57 29.026,38 546.807,95 746.229,00

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten € 9.393.375,81
(€ 9.938.432,88 )

€

Stand am 01.01.2023 9.938.432,88

Tilgung

planmäßig -545.057,07

Stand am 31.12.2023 9.393.375,81
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Verbindlichkeiten gegenüber anderen
Kreditgebern € 12.737.639,44

(€ 13.233.092,78 )

€

Stand am 01.01.2023 13.233.092,78

Tilgung

planmäßig -495.453,34

Stand am 31.12.2023 12.737.639,44

Erhaltene Anzahlungen € 2.868.142,60
(€ 3.823.088,32 )

Verbindlichkeiten aus Vermietung € 110.424,94
(€ 62.329,04 )

Die Verbindlichkeiten betreffen vorausbezahlte Mieten u. a.

Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und
Leistungen € 478.102,77

(€ 818.948,86 )

31.12.2023
€

31.12.2022
€

Verbindlichkeiten aus
Bau- und Instandhaltungsleistungen 277.649,18 604.313,97

Betriebskosten 135.358,18 117.214,06

Sicherheits- und Garantieeinbehalte 25.082,72 83.915,44

sächlichen Verwaltungskosten u. a. 40.012,69 13.505,39

478.102,77 818.948,86
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Sonstige Verbindlichkeiten € 55.012,66
(€ 38.985,84 )

Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten aus Steuern (€ 20.987,66; Vorjahr € 35.945,84) und

sonstige Verbindlichkeiten (€ 34.025,00; Vorjahr € 3.040,00).

Rechnungsabgrenzungsposten € 684.394,18
(€ 720.517,64 )

Ausgewiesen werden im Wesentlichen Fördermittel in Höhe von € 556.622,00, die vom Me-

dizinischen Versorgungszentraum MVZ Wesermarsch GmbH aufgrund des abgeschlosse-

nen Gewerbemietvertrags vom 22.09.2021 im Zusammenhang mit dem Umbau des Regio-

nalen Versorgungszentrums an die Gesellschaft weiterzuleiten sind. Die Auflösung dieses

Betrages erfolgt über die Vertragslaufzeit von insgesamt 20 Jahren. Weiterhin werden mit

€ 127.772,18 die Mieten für den Monat Januar 2024 ausgewiesen.
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung € 9.605.614,38
(€ 7.686.042,07 )

2023
€

2022
€

Sollmieten für

Wohnungen 6.138.877,64 6.102.525,89

gewerbliche Einheiten 187.517,36 216.183,16

Garagen und Abstellplätze 168.740,02 166.856,10

Erlösschmälerungen -190.371,03 -295.212,20

6.304.763,99 6.190.352,95

Umlagen für

Betriebskosten 878.556,26 380.150,52

Heizkosten 2.488.122,39 1.158.427,51

Erlösschmälerungen -96.335,70 -61.675,23

3.270.342,95 1.476.902,80

Pachterlöse 30.507,44 18.786,32

9.605.614,38 7.686.042,07

Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken € 180.000,00
(€ 0,00 )

Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit € 48.023,34
(€ 117.027,42 )

Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und
Leistungen € 21.635,54

(€ 20.165,12 )

Ausgewiesen werden Erlöse aus Provisionen.
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Verminderung (-)/Erhöhung des Bestandes an
zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit
fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen
Leistungen € -508.264,17

(€ 774.133,15 )

2023
€

2022
€

Bestandsveränderungen bei Verkaufsbauten

Grundstücke ohne Bauten 37.321,17 17.386,85

sonstige Bestandsveränderungen -521.657,92 788.553,66

Abschreibungen auf Verkaufsgrundstücke -23.927,42 -35.807,36

sonstige Bestandsveränderungen 0,00 4.000,00

-508.264,17 774.133,15

Andere aktivierte Eigenleistungen € 94.153,89
(€ 29.470,07 )

Sonstige betriebliche Erträge € 215.703,52
(€ 137.284,12 )

2023
€

2022
€

Erträge aus

Anlagenverkäufen 77.365,27 0,00

der Auflösung von Rückstellungen 29.026,38 70.674,21

der Auflösung von Wertberichtigungen 1.825,54 0,00

Versicherungsentschädigungen 3.056,63 0,00

Vereinnahmung von Verbindlichkeiten 3.001,08 11.964,26

übrigen Kostenerstattungen 23.627,32 25.138,30

Sachbezug (netto) 4.682,00 5.421,98

dem Eingang abgeschriebener Mietforderungen 9.599,18 6.177,50

früheren Jahren 21.703,97 187,07

Zuschüsse Pflegeversicherung 9.936,92 8.000,00

sonstigen Gründen 31.879,23 9.720,80

215.703,52 137.284,12
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Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung € 4.877.219,92
(€ 4.361.817,43 )

2023
€

2022
€

Betriebs- und Heizkosten 2.607.118,48 2.202.630,26

Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen 2.222.877,18 2.104.200,23

Erbbauzinsen 8.258,30 7.587,39

übrige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung 38.965,96 47.399,55

4.877.219,92 4.361.817,43

Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke € 224.396,99
(€ 98.138,34 )

2023
€

2022
€

Kosten des Abrisses Gebäude Friedrich-Ebert-
Straße 29-35 0,00 9.524,94

Zuführung zu Rückstellungen 224.396,99 68.048,55

sonstige Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 0,00 20.564,85

224.396,99 98.138,34

Aufwendungen für andere Lieferungen und
Leistungen € 0,00

(€ 4.302,80 )
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Personalaufwand

Löhne und Gehälter € 1.038.265,60
(€ 983.473,36 )

2023
€

2022
€

Löhne und Gehälter 1.030.776,99 975.073,70

Sachbezüge 7.488,61 8.399,66

1.038.265,60 983.473,36

Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung € 242.857,88

(€ 231.793,38 )

2023
€

2022
€

soziale Aufwendungen 188.096,24 176.753,53

Aufwendungen für Altersversorgung 54.761,64 55.039,85

242.857,88 231.793,38

Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen € 1.133.093,62

(€ 1.195.903,53 )

2023
€

2022
€

Immaterielle Vermögensgegenstände 5.253,92 2.988,35

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit
Wohnbauten 1.015.991,19 990.547,51

Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten 88.966,07 88.694,18

Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.542,21 16.673,49

Bauvorbereitungskosten (außerplanmäßig) 4.340,23 97.000,00

1.133.093,62 1.195.903,53
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Sonstige betriebliche Aufwendungen € 495.214,81
(€ 348.746,96 )

2023
€

2022
€

sächliche Aufwendungen 356.337,26 261.710,65

freiwillige soziale Aufwendungen 8.174,72 7.468,93

Abschreibungen auf Forderungen aus Vermietung 4.090,37 39.549,27

Erhöhung der Wertberichtigungen auf
Mietforderungen 59.334,65 17.606,98

Aufwendungen für frühere Jahre 7.156,66 0,00

Spenden 4.800,00 3.150,00

Verwaltungskosten (NBank) 16.834,26 16.834,26

Notargebühren der Geldbeschaffung, andere
Aufwendungen u. a. 208,54 0,00

übrige Aufwendungen 38.278,35 2.426,87

495.214,81 348.746,96

Erträge aus Beteiligungen € 16.561,28
(€ 16.561,28 )

Die Erträge betreffen die Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2022 der Wohnungsge-

sellschaft Wesermarsch mbH, Brake.

Erträge aus sonstigen Ausleihungen und
anderen Finanzanlagen € 352,00

(€ 352,00 )

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge € 335,72
(€ 17,85 )
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Zinsen und ähnliche Aufwendungen € 567.389,14
(€ 605.095,97 )

2023
€

2022
€

Zinsen für Dauerfinanzierungsmittel

Verbindlichkeiten aus der Dauerfinanzierung 553.899,76 596.173,32

laufende Giroverbindlichkeiten 343,36 0,00

554.243,12 596.173,32

Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten 909,33 909,33

Avalprovision 8.364,58 6.342,36

Aufzinsungen Rückstellungen 775,11 928,67

sonstige Zinsaufwendungen 3.097,00 742,29

567.389,14 605.095,97

Erstattete Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag € 0,00

(€ -0,68 )

Sonstige Steuern € 293.890,62
(€ 300.685,62 )

2023
€

2022
€

Grundsteuer 293.388,62 299.727,62

Kraftfahrzeugsteuer 502,00 556,00

übrige Steuern (frühere Jahre) 0,00 402,00

293.890,62 300.685,62

Jahresüberschuss € 801.786,92
(€ 651.096,37 )
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Rechtliche Verhältnisse

Firma: Gemeinnützige Nordenhamer
Siedlungsgesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz: Nordenham

Gründung: 10.08.1923

Registereintrag beim Amtsgericht: Oldenburg unter HRB 100362 

Gesellschaftsvertrag: vom 26.08.2009; handelsrechtliche Eintragung
vom 02.02.2010 (zuvor: vom 15.05.1952 in der
Fassung vom 19.07.1990; handelsrechtliche Ein-
tragung vom 25.07.1990). Die Gesellschafterver-
sammlung vom  02.03.2023 hat eine Änderung
des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Eintrag
im Handelsregister am 24.03.2023.

Zweck und Gegenstand des Unter-
nehmens: 
(§ 2 Abs. 1 bis 3 des Gesellschaftsvertrags)

Zweck der Gesellschaft ist insbesondere eine si-
chere und sozial verantwortbare Wohnungsver-
sorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet
und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nut-
zungsformen, darunter Eigenheime und Eigen-
tumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Be-
reich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus
und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben
übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten
und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.
Die Gesellschaft kann die Durchführung von
Treuhandaufträgen und Aufträgen in eigenem
Namen oder im Namen eines Gesellschafters
ohne Gewinnerzielungsabsicht unter Berück-
sichtigung des Kostendeckungsprinzips über-
nehmen. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und
Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten,
soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtun-
gen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Ge-
sellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen
zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben
oder sich an solchen zu beteiligen. 

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte
betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck
(mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind. 
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Gezeichnetes Kapital: 
(§ 3 Abs. 1 und 2 des Gesellschaftsvertrags)

€ 1.199.000,00, voll eingezahlt 

Gesellschafter: a)  Stadt Nordenham € 978.450,00

b) Norddeutsche Landesbank 
- Girozentrale -  € 220.000,00

c) Bauunternehmung Herdejürgen 
& Harmsen GmbH & Co € 550,00

Die Aufnahme in die Liste der Gesellschafter
beim Handelsregister ist erfolgt.

Geschäftsführer: 
(§ 7 Abs. 1 und 2 sowie § 8 Abs. 1 des Gesell-
schaftsvertrags)

Frank Michael Wahlen, Wiefelstede, (bis
07.03.2023; Eintragung im Handelsregister am
24.03.2023) 

Hans Francksen, Nordenham, (seit 07.03.2023;
einzelvertretungsberechtigt; Eintragung im Han-
delsregister am 24.03.2023)

Matthias Früchtl, Nordenham (seit 01.01.2024;
Eintragung im Handelsregister am 25.01.2024)

Die Gesellschaft hat je nach der Bestimmung
des Aufsichtsrats einen oder mehrere Ge-
schäftsführer, die auf unbestimmte Zeit bestellt
sind. 

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich
allein. Bei Bestellung von mehreren Geschäfts-
führern wird die Gesellschaft gemeinsam durch
je zwei Geschäftsführer oder einen Geschäfts-
führer gemeinsam mit einem Prokuristen vertre-
ten. 

Geschäftsordnung: Fassung vom 14.12.2011
(Aushändigung gegen Empfangsbestätigung).
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Vertretung: Prokura:

Gerard Beerepoot, Nordenham, (Erteilung am
03.03.2010; Eintragung ins Handelsregister am
01.04.2010)

Matthias Früchtl, Nordenham, (bis 31.12.2023;
Eintragung im Handelsregister am 25.01.2024)

Befugnis: gemeinschaftliche Vertretung mit ei-
nem Geschäftsführer oder einem anderen Pro-
kuristen. 

Handlungsvollmacht:

Handlungsvollmacht mit den einschränkenden
Bestimmungen des § 54 HGB ist an sechs An-
gestellte erteilt. 

Aufsichtsrat: 
(§ 11 Abs. 1 bis 3 des Gesellschaftsvertrags)

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 11 des Ge-
sellschaftsvertrags aus mindestens zehn Mitglie-
dern, und zwar dem jeweiligen amtierenden Bür-
germeister der Stadt Nordenham (als ständiges
Mitglied) und sieben vom Rat der Stadt Norden-
ham gewählten Vertretern sowie zwei Mitglieder
der Norddeutsche Landesbank.

Diese werden auf drei Jahre gewählt. 

Aufsichtsratsvorsitzender: Herr Hergen Kalitzki (ab 23.02.2022), Ratsherr
der Stadt Nordenham und Steuerberater, Nor-
denham

Stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender:

Herr Nils Siemen (ab 23.02.2022), Bürgermeis-
ter der Stadt Nordenham, Nordenham

Die weitere Zusammensetzung ist dem Anhang
zu entnehmen. 
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Gesellschafterversammlung: 
(§ 15 bis 20 des Gesellschaftsvertrags)

Die Gesellschafterversammlung für das Ge-
schäftsjahr 2022 fand am 12.03.2024, zu der
form- und fristgerecht einberufen wurde, statt.

Inhalte der Gesellschafterversammlung waren:

 die Feststellung des Jahresabschlusses zum
31.12.2022 einschließlich Gewinnverwen-
dung,

 die Entlastung der Geschäftsführung und des
Aufsichtsrats, 

 die Wahl des Abschlussprüfers für den Jah-
resabschluss 2023,

 der Prüfungsbericht für das Geschäftsjahr
2022.

Offenlegung: Bis zum Ende der Prüfung wurde der Jahresab-
schluss zum 31.12.2022 nicht im Unterneh-
mensregister offengelegt. Wir weisen darauf hin,
dass der Jahresabschluss zum 31.12.2022 ge-
mäß § 325 Abs. 1a HGB  spätestens ein Jahr
nach dem Ende des Geschäftsjahres im Unter-
nehmensregister offenzulegen ist.

Steuerliche Verhältnisse: uneingeschränkte Steuerpflicht

Die Steuerbescheide 2021 sind am 20.09.2023
ergangen. Für den Veranlagungszeitraum 2022
wurden die Steuererklärungen im Prüfungszeit-
raum nach den uns erteilten Auskünften vorbe-
reitet und bein Finanzamt eingereicht.

verbleibende Verlustvorträge zum 31.12.2021
(nach Betriebsprüfung):

Körperschaftsteuer: T€ -3.281,8
Gewerbesteuer: T€ -684,2

Beteiligungen: Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH,
Brake 

Der Anteil am Stammkapital (T€ 3.600,0) beträgt
nunmehr absolut T€ 414,0 mithin 11,5 % (brutto,
inklusive eigene Anteile) bzw. 14,01 % (netto,
ohne eigene Anteile).
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Organisatorische Grundlagen: Vergütung: Die Vergütung der Geschäftsführung
und der Angestellten sowie Arbeiter wird in An-
lehnung an den Tarif im öffentlichen Dienst
(TVöD) vorgenommen.

Altersversorgung: Die Gesellschaft ist der Ver-
sorgungsanstalt des Bundes und der Länder
(VBL) angeschlossen. Sämtliche Beiträge und
Umlagen werden von der Gesellschaft übernom-
men. 

2023-110190



Anlage 5/1

Betriebliche Kennzahlen

Kennzahlen zur Vermögens-
struktur und Rentabilität 2019 2020 2021 2022 2023

Eigenkapitalquote

Eigenkapital am 31.12. + 50 % SoPo mit
 RL-Anteil + 100 % SoPo Investitionszulagen 

Bilanzsumme am 31.12.

% 36,1 37,0 38,1 37,4 40,4

Eigenkapitalrentabilität

         Jahresergebnis vor Ertragsteuern        
 Eigenkapital am 31.12. + 50 % SoPo mit

RL-Anteil + 100 % SoPo Investitionszulagen

% 4,1 4,9 3,9 3,7 4,4

Gesamtkapitalrentabilität

Jahresergebnis vor Ertragsteuern
   + Fremdkapitalzinsen + Veränd. RfB  

Bilanzsumme am 31.12.
    

% 3,0 3,3 2,9 2,7 3,0

Cashflow nach DVFA/SG

(vgl. Kapitalflussrechnung)
    

T€ 1.309,2 1.692,5 1.767,0 1.863,3 1.854,4

Dynamischer Verschuldungsgrad

Dauerfremdfinanzierungsmittel 
Cashflow nach DVFA/SG

Jahre 20 15 14 12 12

Tilgungskraft

           Cashflow nach DVFA/SG                  
planm. Tilgung der Objektfinanzierungsmittel

Faktor 1,3 1,6 1,7 1,8 1,8

EBITDA

Jahresergebnis vor Ertragsteuern +
Fremdkapitalzinsen + Abschreibungen auf

 imm. Vermögensgegenstände 
und Sachanlagevermögen

T€ 2.529,4 2.581,9 2.406,9 2.452,1 2.501,5

Ist-Annuität

Kapitaldienst (Fremdkapitalzinsen + 
Tilgung auf Objektfinanzierungsmittel) 

langfristige Objektfinanzierung 
zum 31.12.

% 6,7 6,8 7,0 7,0 7,3

möglicher Kapitaldienst

                           EBITDA                       
langfristige Objektfinanzierungsmittel 

zum 31.12

% 9,6 10,2 9,9 10,6 11,3
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Wohnungswirtschaftliche
Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023

Anzahl der Wohneinheiten Anzahl 1.598 1.598 1.589 1.589 1.588

Anzahl der verwalteten Einheiten VE 1.671 1.671 1.658 1.659 1.657

Wohn- und Nutzfläche
(stichtagsbezogen)

m² 98.558 98.556 97.112 98.169 97.775

Durchschnittliche Miete

     Jahressollmiete / 12     
Wohn- und Nutzfläche

€/m² 5,21 5,25 5,39 5,51 5,54

Mietausfallquote

Abschreibungen auf Mietforderungen +
Erlösschmälerungen (Sollm.) + Kosten für

               Miet- und Räumungsklagen             
  Jahressollmiete + Aufwendungszuschüsse +

Umlagen

% 2,5 2,9 3,4 4,2 2,0

Anteil der Erlösschmälerungen

                   Erlösschmälerungen                 
Jahressollmiete + Aufwendungszuschüsse

% 2,9 3,7 4,2 4,6 2,9

Fluktuationsquote

 Mieterwechsel (Auszüge) Wohnungen 
Anzahl der Wohneinheiten

% 13,1 12,6 12,0 14,3 10,3

Leerstandsquote

 Leerstand von Wohneinheiten am Stichtag  
Anzahl der Wohneinheiten

% 4,0 4,7 4,2 4,1 2,8

Verwaltungskosten je Einheit

Verwaltungskosten der
    Hausbewirtschaftung    
Anzahl der Mieteinheiten

€/Einh. 564 514 520 596 523

monatliche Instandhaltungskosten je
m²

  Instandhaltungskosten / 12  
Wohn- und Nutzfläche

€/m² 1,93 2,08 2,08 1,92 2,05
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2019 2020 2021 2022 2023

Erhaltungsinvestitionen je m²

Instandhaltungskosten +
       nachträgliche HK         

Wohn- und Nutzfläche 

€/m² 26,18 27,32 28,52 32,52 29,71

Durchschn. Buchwerte der Gebäude

     Buchwert der Gebäude   
 Wohn- und Nutzfläche 

rd.€/m² 335 327 335 330 325

Durchschn. Buchwerte der
Grundstücke und Gebäude

Grundstücke mit Wohnbauten +
Grundstücke mit

    Geschäfts- und anderen Bauten   
Wohn- und Nutzfläche 

rd.€/m² 365 357 366 362 357

Durchschnittliche Verschuldung

Objektfinanzierungsmittel AV +
Unternehmensfinanzierungsmittel (im 

          Wohnungsbestand eingesetzt)        
 Wohn- und Nutzfläche

rd.€/m² 267 257 249 236 226

Anteil der Zinsen an Kaltmiete

 Fremdkapitalzinsen der Hausbewirtschaftung
Jahressollmiete + Aufwendungszuschüsse 

abzgl. Erlösschmälerung

% 12,7 11,5 10,6 9,6 8,8

Anteil der Kapitaldienste an
Kaltmiete

 Kapitaldienst der Objektfinanzierungsmittel
Jahressollmiete + Aufwendungszuschüsse 

abzgl. Erlösschmälerung

% 29,5 28,7 28,1 26,2 25,3

Mietenmultiplikator

Grundstücke mit Wohnbauten +
Grundstücke mit

       Geschäfts- und anderen Bauten         
Jahressollmiete abzgl. Erlösschmälerung +

Mietzuschüsse

Faktor 6,1 5,9 5,9 5,7 5,5
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Kapitalflussrechnung für 2023

2023 2022
T€ T€

Jahresüberschuss 801,8 651,1

Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 1.133,1 1.195,9

Abnahme (Vorjahr Zunahme) langfristiger Rückstellungen -4,1 15,4

Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten 0,9 0,9

Gewinn aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -77,3 0,0

Cashflow nach DVFA/SG 1.854,4 1.863,3

Zunahme (Vorjahr: Abnahme) der kurzfristigen Rückstellungen 15,5 -254,8

Veränderung der Grundstücke des Umlaufvermögens 135,0 -1.020,2

Zunahme sonstiger Aktiva -212,3 -1.403,9

Abnahme (Vorjahr Zunahme) sonstiger Passiva -1.267,8 2.074,4

Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-) 556,7 596,8

Erträge (-)/Aufwendungen (+) aus Ergebnisabführungen -16,6 -16,6

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.064,9 1.839,0

Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -3,5 -7,3

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlagevermögens 87,0 0,0

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -686,9 -998,1

erhaltene Zinsen 0,6 0,3

erhaltene Dividenden 16,6 16,6

Cashflow aus Investitionstätigkeit -586,2 -988,5

Übertrag 478,7 850,5
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 2023  2022
T€ T€

Übertrag 478,7 850,5

Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen 0,0 3.381,1

planmäßige Tilgungen -1.040,5 -1.026,5

außerplanmäßige Tilgungen (Umschuldung) 0,0 -3.382,3

gezahlte Zinsen -557,3 -597,1

gezahlte Dividenden 0,0 -679,9

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -1.597,8 -2.304,7

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands -1.119,1 -1.454,2

Finanzmittelbestand zum 01.01. 1.998,4 3.452,6

Finanzmittelbestand zum 31.12. 879,3 1.998,4
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Erfolgsanalyse

2023 2022 Veränderung
T€ T€ T€

Bestandsbewirtschaftung

Erträge

Sollmieten 6.495,1 6.485,6 9,5

abzgl. Erlösschmälerungen -190,0 -295,2 105,2

6.305,1 6.190,4 114,7

abgerechnete Umlagen und
Bestandsveränderungen 2.748,5 2.265,4 483,1

Miet-,  Zins- und Aufwendungszuschüsse 30,2 17,1 13,1

Erlöse aus Weiterbelastungen 0,0 3,3 -3,3

Pachten, Erträge aus abgeschriebenen Mietfor-
derungen u. a. 11,6 8,0 3,6

Erträge aus Rückstellungsauflösung
(unterlassene Instandhaltungen) 2,0 5,2 -3,2

9.097,4 8.489,4 608,0

Aufwendungen

Instandhaltungskosten

Fremdkosten 2.041,8 1.834,8 207,0

Verrechnung Instandhaltung/Modernisierung
(aufwandswirksam) 184,7 152,6 32,1

2.226,5 1.987,4 239,1

abzgl. Versicherungserstattungen -3,1 0,0 -3,1

Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene
Instandhaltungen 181,1 269,4 -88,3

2.404,5 2.256,8 147,7

Betriebskosten (einschließlich verrechneter
Personal- und Sachkosten) 2.790,7 2.405,7 385,0

Abschreibungen auf Sachanlagen 1.105,0 1.079,2 25,8

Verwaltungskosten 865,8 989,1 -123,3

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 553,9 596,2 -42,3

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
Forderungen aus Vermietung 63,4 57,2 6,2

Grundsteuer 287,4 288,3 -0,9

sonstige Aufwendungen (Miet- und
Räumungsklagen u. a.) 47,2 55,0 -7,8

übrige Aufwendungen (Kabelberatungskonzept,
LTS-Verwaltungskostenbeitrag, u. a.) 45,1 34,8 10,3

8.163,0 7.762,3 400,7

Ergebnis 934,4 727,1 207,3
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2023 2022 Veränderung
T€ T€ T€

Bautätigkeit/Modernisierung im eigenen
Bestand

Erträge

Aktivierte Eigenleistungen 94,2 29,5 64,7

Aufwendungen

Verrechnung Verwaltungskosten 94,2 29,5 64,7

Ergebnis 0,0 0,0 0,0

Eigentumsverwaltung/Betreuung

Erträge

Umsatzerlöse 48,0 117,0 -69,0

Aufwendungen

Verrechnung Verwaltungskosten 88,4 88,4 0,0

Ergebnis -40,4 28,6 -69,0
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2023 2022 Veränderung
T€ T€ T€

Verkaufstätigkeit (Errichtung und Vertrieb)

Erträge

Umsatzerlöse 180,0 0,0 180,0

Bestandsveränderungen 37,3 21,4 15,9

Erträge aus Rückstellungsauflösungen u. a. 27,1 65,4 -38,3

244,4 86,8 157,6

Aufwendungen

Aufwendungen (Fremdkosten) 0,0 52,7 -52,7

Verrechnung Verwaltungskosten 3,9 4,2 -0,3

Bestandsminderungen 0,0 20,6 -20,6

Zuführung zu den Rückstellungen (für noch
anfallende Erschließungskosten und
Gewährleistungsverpflichtungen) 224,4 15,4 209,0

Zinsaufwendungen 8,4 6,3 2,1

Grundsteuer Verkaufsgrundstücke 3,0 0,5 2,5

239,7 99,7 140,0

Ergebnis 4,7 -12,9 17,6

Sonstige Betriebsleistungen (Planungs- und
Generalunternehmerleistungen für Dritte 
u. a.)

Erträge

Umsatzerlöse 21,6 20,2 1,4

Aufwendungen

Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen 0,0 4,3 -4,3

Verrechnung Verwaltungskosten 0,3 0,3 0,0

0,3 4,6 -4,3

Ergebnis 21,3 15,6 5,7
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2023 2022 Veränderung
T€ T€ T€

Finanzergebnis

Erträge

Erträge aus Beteiligungen 16,6 16,6 0,0

Erträge aus Finanzanlagen 0,4 0,4 0,0

17,0 17,0 0,0

Aufwendungen

Zinsaufwendungen aus Kontokorrent u. a. 2,1 1,8 0,3

Ergebnis 14,9 15,2 -0,3

Neutrales Ergebnis

Erträge

Erträge aus Anlageverkäufen 77,4 0,0 77,4

Erträge aus Zuschüssen 9,9 8,0 1,9

Erträge aus Vereinnahmung von
Verbindlichkeiten 3,3 12,0 -8,7

Bestandserhöhung -23,9 -35,8 11,9

Erträge aus früheren Jahren u. a. 53,6 6,6 47,0

120,3 -9,2 129,5

Aufwendungen

Vorfälligkeitsentschädigung u. a. 3,9 0,8 3,1

Abrisskosten 0,0 9,5 -9,5

Aufwand frühere Jahre 2,2 2,4 -0,2

Spenden u. a. 4,8 3,2 1,6

außerplanmäßige Abschreibungen 4,3 97,0 -92,7

Personalaufwand 157,1 0,0 157,1

Aufwendungen frühere Jahre u. a. 0,0 0,4 -0,4

sonstige betriebliche Aufwendungen 81,1 0,0 81,1

253,4 113,3 140,1

Ergebnis -133,1 -122,5 -10,6

2023-110190



Anlage 7/5

Betriebliche Kosten- und Leistungsrechnung

2023 2022 Veränderungen
T€ T€ T€ %

A. Der betrieblichen Kosten-
und Leistungsrechnung zu-
grunde gelegte Kosten

1. Personalkosten

Löhne und Gehälter 847,8 952,4 -104,6 -11,0

soziale Abgaben 184,8 173,8 11,0 6,3

Aufwendungen für
Altersversorgung 54,8 55,0 -0,2 -0,4

Sachbezug 2,8 3,0 -0,2 -6,7

1.090,2 1.184,2 -94,0 -7,9

abzüglich BAB-Verrechnung
(Regiebetrieb) -135,5 -152,6 17,1 -11,2

abzüglich Lohnkostenerstattung -23,6 -25,0 1,4 -5,6

931,1 1.006,6 -75,5 -7,5

2. Sachkosten

Abschreibungen 23,8 19,7 4,1 20,8

sonstige sächliche
Verwaltungskosten 279,1 226,4 52,7 23,3

Grundsteuern 3,3 11,4 -8,1 -71,1

306,2 257,5 48,7 18,9

insgesamt zugeordnete Kosten 1.237,3 1.264,1 -26,8 -2,1
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2023 2022 Veränderungen
T€ T€ T€ %

B. Zuordnung der Kosten

Bestandsbewirtschaftung

Instandhaltung 184,7 152,6 32,1 21,0

Verwaltungskosten 865,8 989,1 -123,3 -12,5

1.050,5 1.141,7 -91,2 -8,0

Bautätigkeit/Modernisierung im
eigenen Bestand 94,2 29,5 64,7 219,3

Eigentumsverwaltung/Betreuung 88,4 88,4 0,0 0,0

Verkaufstätigkeit (Errichtung und
Vertrieb) 3,9 4,2 -0,3 -7,1

sonstige Betriebsleistungen
(Planungs- und Generalunter-
nehmerleistungen für Dritte 
u. a.) 0,3 0,3 0,0 0,0

Gesamtsumme 1.237,3 1.264,1 -26,8 -2,1
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Fragenkatalog zur Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach

§ 53 HGrG

Zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Ver-

hältnisse nach § 53 HGrG hat das Institut der Wirtschaftsprüfer einen Fragenkatalog

aufgestellt und als Prüfungsstandard IDW PS 720 verabschiedet. Der Fragenkatalog

wurde gemeinsam mit Vertretern des Bundesfinanzministeriums, des Bundesrech-

nungshofs und der Landesrechnungshöfe erarbeitet. Er soll eine einheitliche Grundlage

für alle Unternehmen bieten, für die eine Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Ge-

schäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse vorgesehen ist.

Die im Prüfungsstandard IDW PS 720 aufgeführten Fragen haben wir nachfolgend auf

der Grundlage unserer Prüfungsfeststellungen im Einzelnen beantwortet. Sofern eine

Frage oder ein Fragenkreis für die Gesellschaft nicht einschlägig sind, haben wir dies

im Anschluss an die Frage oder den Fragenkreis vermerkt und begründet.

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisier-

te Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die

Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche

Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf.

für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Be-

dürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Gesellschafterversammlung hat zuletzt am 23.05.2018 eine Geschäftsanweisung

für den Aufsichtsrat beschlossen; sie wurde allen Mitgliedern gegen Empfangsbestäti-

gung ausgehändigt. 

Ein Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung erübrigt sich aufgrund der, mit

Ausnahme einer Übergangszeit, Bestellung nur eines Geschäftsführers. Der Ge-

schäftsführer ist sowohl für den kaufmännischen als auch für den technischen Bereich

verantwortlich.

2023-110190



Anlage 8/2

Die Tätigkeit des Geschäftsführers regelt sich nach Gesetz, dem Gesellschaftsvertrag

und der vom Aufsichtsrat zuletzt am 22.08.2018 beschlossenen Geschäftsanweisung.

Die Geschäftsanweisung ist dem Geschäftsführer gegen eine Empfangsbestätigung

ausgehändigt worden.

Ein Geschäftsverteilungsplan, aktualisiert am 01.11.2021, zum Zwecke der

Unternehmensleitung/-steuerung sowie der Verantwortungsbereiche ist innerhalb des

Unternehmenshandbuchs schriftlich dokumentiert worden, das fortlaufend aktualisiert

wird. 

Die bestehenden Regelungen entsprechen den Bedürfnissen der Gesellschaft. 

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wur-

den Niederschriften hierüber erstellt?

Im Geschäftsjahr 2023 hat der Aufsichtsrat acht Sitzungen abgehalten, an denen

auch der Geschäftsführer sowie beide Prokuristen teilgenommen haben. 

Ordnungsgemäße Niederschriften über die stattgefundenen Sitzungen haben uns zur

Prüfung vorgelegen. 

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5

AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der ehemalige Geschäftsführer Herr Wahlen war seit 01.01.2017 im Aufsichtsrat der

Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH, Brake, tätig und wurde in der außeror-

dentlichen Aufsichtsratsitzung am 07.03.2023 abberufen. Ebenso ist Herr Hans

Francksen Mitglied des Aufsichtsrates dieser Gesellschaft.

Ferner wurde Herr Wahlen in der Generalversammlung am 20.06.2016 in den Auf-

sichtsrat der Energiegenossenschaft Klimahalbinsel Butjadingen eG, Nordenham, be-

rufen. 

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) indivi-

dualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fi-

xum, erfolgsbezogenen Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen?

Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütung der Organmitglieder wird aufgrund der Befreiungsvorschrift des

§ 288 Abs. 1 HGB nicht im Jahresabschluss dargestellt. 
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2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan,

aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefug-

nisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Das fortlaufend aktualisierte Unternehmenshandbuch beinhaltet einen Geschäftsver-

teilungsplan zum Zwecke der Unternehmensleitung/-steuerung sowie Angaben zu

dem Organisationsaufbau, den Arbeitsbereichen und Zuständigkeiten/Weisungs-

befugnissen sowie den Vertretungsregelungen. Die Maßnahmen entsprechen den Be-

dürfnissen des Unternehmens und werden regelmäßig überprüft. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren

wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass danach nicht verfahren wird.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und doku-

mentiert?

Vorkehrungen zur Korruptionsprävention im Sinne von Compliance-Regeln sind von

der Gesellschaft am 13.10.2010 schriftlich getroffen worden und im Unternehmens-

handbuch enthalten.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungs-

prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen,

Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese

nicht eingehalten werden?

Richtlinien, Arbeitsanweisungen oder Arbeitshilfen liegen für wesentliche Teilbereiche

vor (Auftragsvergabe, Führung von Baubüchern, Handbücher betreffend die Anwen-

dung der EDV-Programme, Ablage des Schriftguts anhand eines Aktenplans) vor; an-

sonsten werden ausschließlich mündliche Anweisungen erteilt. 

Auftragsvergaben über € 1.500,00 unterliegen der Genehmigung eines Prokuristen

bzw. des Geschäftsführers. 

Für die Bereiche des Personalwesens sowie die Kreditaufnahme und -gewährung ist

ausschließlich der Geschäftsführer zuständig.
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Gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrags unterliegen dem Aufsichtsrat nach vorheriger

gemeinsamer Beratung mit dem Geschäftsführer eine Vielzahl von Entscheidungen

(z. B. Grundsätze für den Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke, Zustimmung

zum Wohnungsbauprogramm, gesellschaftsrechtliche Maßnahmen, personelle Ange-

legenheiten u. ä.). Die Einbindung des Aufsichtsrats in die Entscheidungsprozesse

der Gesellschaft erscheint uns sachgerecht.

Nach den eingesehenen Sitzungsunterlagen und -protokollen haben wir den Eindruck

gewonnen, dass die Geschäftsführung dem Aufsichtsrat für seine Entscheidungen ge-

eignete Unterlagen zur Verfügung gestellt hat. 

Bei sich ändernden Planungsansätzen und Überlegungen zur Finanzierungsstruktur

inklusive des Ersatzes von Eigenkapital durch Fremdkapital - aufgrund der derzeitigen

günstigen Kapitalmarktsituation - wird der Aufsichtsrat über diese in weiteren Sitzun-

gen unterrichtet. Ferner werden die geänderten aufwandsrelevanten Prämissen in ak-

tualisierte Wirtschaftlichkeitsberechnungen aufgenommen.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwal-

tung, EDV)?

Sämtliche Verträge werden ordnungsgemäß dokumentiert; die Verträge werden bei

den jeweils zuständigen Sachbearbeitern oder bei dem Geschäftsführer archiviert.

 3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschrei-

bung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den

Bedürfnissen des Unternehmens?

Gemäß § 5 der Geschäftsanweisung für den Geschäftsführer ist zu Beginn eines je-

den Jahres eine Wirtschafts- und Finanzplanung aufzustellen und diese dem Auf-

sichtsrat zur Genehmigung vorzulegen. Die Geschäftsführung erstellt mehrjährige

Wirtschafts- und Finanzpläne (i. d. R. bis zu fünf Jahren). Die Wirtschafts- und Finanz-

planung für das folgende sowie die weiteren mindestens vier Geschäftsjahre wird lau-

fend an die aktuellen Gegebenheiten angepasst; die Ergebnis- und die Investitionspla-

nungen sind darin enthalten. 
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Der Wirtschafts- und Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025 ist vom Aufsichtsrat am

09.12.2020 behandelt worden. Eine Fortschreibung und Aktualisierung der einjährigen

bzw. mehrjährigen Wirtschafts- und Finanzplanung ist grundsätzlich laufend geplant.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 wurde dem Aufsichtsrat in der Sitzung

am 01.02.2024 vorgestellt und entsprechend beschlossen.

Darüber hinaus bestehen neben den Planungsrechnungen, insbesondere der

Investitions- und Finanzplanung, folgende weitere Informationssysteme:

1. Grundbuchschuldenmanagement (Dokumentation der Beleihungsreserven im eige-

nen Wohnungsbestand),

2. Kreditportfolio (Dokumentation der Zeiträume und der Beträge zum Zeitpunkt des

Auslaufens der Zinsbindungsfristen sowie der Auswirkungen der Strategie des Ab-

schlusses von Forwarddarlehen),

3. technische Bestandsaufnahme (Dokumentation einer an Objekten sowie an we-

sentlichen Gewerken des Wohnungsbestands orientierten Aufstellung des Status

zu den Maßnahmen zur CO2-Minderung/Wärmedämmung, den Modernisierungs-

maßnahmen, den Heizungen und Bädern u. a. unter Berücksichtigung der Prioritä-

teneinschätzung und der veranschlagten Kosten),

4. Analyse von Verbrauchswertveränderungen (Dokumentation des Zusammenhangs

von durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen zu den Verbrauchswertverände-

rungen der Heizkosten),

5. Forderungsmanagement sowie Mieterklientelanalyse - teilweise auch unter Heran-

ziehung der Auskünfte durch die Creditreform.

Größere Investitionen (z. B. Grundstücksgeschäfte, Bauvorhaben, Modernisierungs-

maßnahmen, größere Instandhaltungsmaßnahmen u. a.) unterliegen der Beschluss-

fassung des Aufsichtsrats.
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Soweit sachliche Zusammenhänge zwischen einzelnen Investitionsprojekten beste-

hen, werden diese im Rahmen der Investitionsplanung ausreichend dargestellt. 

Sachliche Zusammenhänge mit Projekten vorhergehender oder nachfolgender Perio-

den werden in der kurzfristigen Investitionsplanung bereits durch die Art der Investiti-

on (Baumaßnahmen das Anlage- oder Umlaufvermögen betreffend) oder die jeweilige

Belegenheit erkennbar. 

Sich über mehrere Geschäftsjahre erstreckende Baumaßnahmen werden jahresüber-

greifend innerhalb der Wirtschaft- und Finanzplanung sowie weiterer Unternehmens-

unterlagen dargestellt und bedürfen der permanenten Würdigung.

Das Planungswesen entspricht - auch im Hinblick auf die Fortschreibung der Daten -

in vollem Umfang den Bedürfnissen der Gesellschaft. 

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden regelmäßig systematisch untersucht und ausgewertet. 

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den

besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Zur Organisation des Rechnungswesens verweisen wir auf Abschnitt D I. 1. unseres

Berichts. 

Das nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufgebaute Rechnungswesen ent-

spricht der Größe und den besonderen Anforderungen der Gesellschaft. Wir haben

nicht festgestellt, dass nicht nach den gesetzlichen Vorschriften und anerkannten Re-

geln verfahren wird. 

Die Kostenrechnung, die den Bedürfnissen der Gesellschaft entspricht, liefert brauch-

bare Ergebnisse. Die Ergebnisse werden weiterverwertet. 

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquidi-

tätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Die Geschäftsführung führt laufend Liquiditätskontrollen durch. 

Eine Kreditüberwachung entfällt, da die Gesellschaft Kredite, die einen wesentlichen

Umfang annehmen, nicht gewährt hat. 
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e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten

worden sind?

Ein zentrales Cash-Management besteht nicht. Die Aufgaben des Cash-Mana-

gements werden fortlaufend durch die Geschäftsführung wahrgenommen. 

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden?

Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen

zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die Mieten werden größtenteils durch Einzug im Lastschriftverfahren vereinnahmt; in

geringerem Umfang erfolgen Überweisungen durch kommunale Behörden sowie Bar-

zahlungen der Mieter. 

Der zeitnahe und vollständige Eingang der Mieten wird von einem Mitarbeiter der

Buchhaltung überwacht.

Die Abrechnungen und die Zahlungseingänge aus der Verwaltungsbetreuung unterlie-

gen ebenfalls diesen Kontrollen. Die Entgelte für die Verwaltungsbetreuung wurden

vertraglich fixiert. 

Die von der Gesellschaft auf abzurechnende Betriebskosten angeforderten Anzahlun-

gen sind als angemessen zu beurteilen.

Bei Vornahme von Bauträgergeschäften werden die Kaufpreisraten unter Beachtung

der Vorschriften der MaBV entgegengenommen. 

Das eingerichtete Mahnwesen gewährleistet einen zeitnahe und effektiven Einzug

ausstehender Forderungen. 
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g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und um-

fasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Stelle eines eigenständigen Controllers ist im Geschäftsverteilungsplan nicht vor-

gesehen. Die Gesellschaft hat aber, insbesondere im Hinblick auf die in den nächsten

Jahren anstehenden Bauvorhaben, eine Stelle für Finanz- und Wirtschaftsplanung,

Baukosten. und Unternehmenscontrolling und für die Liquiditätssteuerung geschaffen,

die aktuell im Jahr 2023 in Teilzeit besetzt ist. Die Controllingaufgaben werden an-

sonsten von dem Geschäftsführer sowie von zwei Prokuristen wahrgenommen und

umfassen alle wesentlichen Unternehmensbereiche. 

Die Elemente des Controllings entsprechen den Anforderungen des Unternehmens

und erstrecken sich insbesondere auf die Ergebnisvorausschaubetrachtung

(Erstellung von Wirtschafts- und Finanzplänen); die Kostenrechnung der Gesellschaft,

die Ermittlung von wesentlichen unternehmerischen Kennzahlen, die Erstellung von

Wirtschaftlichkeits- und Liquiditätsberechnungen (zum Teil dynamisch), die Fortschrei-

bung von Gesamtkalkulationen im Erschließungsbereich und dem Neubausektor so-

wie Planabweichungsanalyse u. a.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwa-

chung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Be-

teiligung besteht?

Die Gesellschaft besitzt kein Tochterunternehmen. 

Die GNSG ist an der Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH, Brake, mit einem

Anteil von 11,5 % (brutto, inklusive eigene Anteile) bzw. 14,01 % (netto, ohne eigene

Anteile) beteiligt. Die GNSG wird zum 31.12.2023 im Aufsichtsrat der Wesermarsch

durch den Geschäftsführer Herrn Hans Francksen vertreten, wodurch eine kontinuier-

liche Steuerung und Überwachung gewährleistet ist.
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4. Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und

Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt

werden können?

Die Geschäftsführung hat die in Vorjahren eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesse-

rung des Risikofrüherkennungssystems sowie zu dessen Dokumentation fortgeführt

bzw. weiter aktualisiert. 

Seitens der Gesellschaft werden permanente Marktbeobachtungen (perspektivische

Einschätzungen) in den einschlägigen Geschäftsfeldern vorgenommen, um so frühzei-

tig geeignete Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Die definierten Beobachtungs-

bereiche umfassen derzeit z. B. die permanente Überwachung der Leerstandsent-

wicklung sowie die Liquiditäts- und Kostenentwicklung bei den sich in der Baudurch-

führung befindlichen Bau- und/oder Erschließungsmaßnahmen. 

Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über umfangreiche, dokumentierte Planungs-

und Analyseunterlagen, die nach Bedarf in Zeitabständen aktualisiert werden und da-

her unterjährig Informationen zu den wesentlichen Geschäftsaktivitäten und deren

Veränderungen liefern. Siehe dazu unsere detaillierten Ausführungen unter den Glie-

derungspunkten 3 a) und 3 b) dieser Zusammenstellung. 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die installierten Maßnahmen reichen unter Berücksichtigung der Struktur und der

Komplexität der Gesellschaft aus, um entwicklungsbeeinträchtigende oder bestands-

gefährdende Risiken frühzeitig zu erkennen. 

Die Beachtung der Maßnahmen obliegt dem Geschäftsführer und dem Prokuristen so-

wie einem weiteren Mitarbeiter; mithin ist die Durchführung sichergestellt. 

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt

werden. 
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c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Maßnahmen sind schriftlich dokumentiert. 

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem

aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abge-

stimmt und angepasst?

Die Maßnahmen werden entsprechend der Investitionspolitik und bei Erweiterung der

bisherigen Geschäftsfelder zeitnah angepasst.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Ein Einsatz von Finanzinstrumenten (Vermögensgegenstände und Schulden, die auf

vertraglicher Basis zu Geldzahlungen oder zum Zu- oder Abgang von anderen Finanz-

instrumenten führen) sowie Sicherungsgeschäfte der besonderen Art, insbesondere

andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate (deren Wert jeweils von einer Basis-

variablen abhängt) haben mit Ausnahme von Forwarddarlehen bislang nicht stattge-

funden. 

6. Interne Revision

Eine interne Revision besteht nicht; sie ist nach unserer Auffassung auch nicht erfor-

derlich, da die Geschäfte überschaubar sind. Die Kontrollfunktionen werden aufgrund

des engen Kontakts mit dem Betriebsgeschehen von dem Geschäftsführer wahrge-

nommen.
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7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Ge-

schäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwa-

chungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwa-

chungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht ein-

geholt worden ist?

Nach unseren Feststellungen wurde stets die vorherige Zustimmung des Aufsichtsrats

zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen jeweils eingeholt.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-

chungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Im Geschäftsjahr 2023 wurden keine Kredite an Mitglieder der Geschäftsleitung oder

des Überwachungsorgans gewährt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen

ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen

worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass anstelle zustimmungs-

bedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte

Maßnahmen vorgenommen worden sind. 

Bei sich ändernden Planungsansätzen und Überlegungen zur Finanzierungsstruktur

inklusive des Ersatzes von Eigenkapital durch Fremdkapital - aufgrund der derzeitigen

günstigen Kapitalmarktsituation - wird der Aufsichtsrat über diese in weiteren Sitzun-

gen unterrichtet. 

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Ge-

setz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen

des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Nach unseren Feststellungen stimmen die Geschäfte und Maßnahmen mit Gesetz,

Gesellschaftsvertrag sowie den bindenden Beschlüssen des Aufsichtsrates der Ge-

sellschaft überein. 
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8. Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immate-

rielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabi-

lität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen werden mit der nötigen Sorgfalt und unter Zugrundelegung ausreichen-

der Unterlagen (z. B. Ausschreibungsergebnisse, Kostenangebote u. a.) geplant.

Sachgerechte Wirtschaftlichkeitsberechnungen (zum Teil auch dynamisch) werden

ausschließlich bei wesentlichen Investitionen in Sachanlagen vor Realisierung aufge-

stellt. Die Finanzierbarkeit und eventuelle Risiken werden ebenfalls bei diesen Investi-

tionen vor Realisierung geprüft. Bei den im Berichtsjahr begonnenen Neubau- bzw.

Umbaumaßnahmen des Anlagevermögens sind die vorliegenden Wirtschaftlichkeits-

berechnungen bei Konkretisierung wesentlicher Planungparameter ggfs. anzupassen.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermitt-

lung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu

ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligun-

gen)?

Nach den eingesehenen Sitzungsunterlagen und -protokollen sowie sonstigen Unter-

lagen der Gesellschaft haben wir den Eindruck gewonnen, dass die Geschäftsführung

im Zusammenwirken mit dem Aufsichtsrat ihre Entscheidungen auf der Basis geeigne-

ter Unterlagen trifft. 

Bei größeren Bestandserwerben werden Verkehrswertgutachten eingeholt.

Wir haben festgestellt, dass die Unterlagen ausreichend waren, um die Angemessen-

heit der Preise beurteilen zu können. 

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend

überwacht und Abweichungen untersucht?

Es bestehen ausreichende Vorkehrungen, um die Abwicklung von Projekten laufend

zu überwachen. Soweit Abweichungen auftreten, werden diese systematisch unter-

sucht. 
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d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben?

Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Bei den abgeschlossenen Investitionen in das Sachanlagevermögen sowie im Umlauf-

vermögen waren im Berichtsjahr wesentliche Kostenüberschreitungen nicht zu ver-

zeichnen.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach

Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Zu dieser Annahme gibt es keine Anhaltspunkte; die bestehenden Kreditlinien waren

im Berichtsjahr unterjährig zum Teil in Anspruch genommen, jedoch nicht ausge-

schöpft worden.

9. Vergaberegelung 

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B.

VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Die Auftragsvergabe erfolgt

 bei Neubauten im Anlagevermögen bzw. Erschließungsmaßnahmen im Umlauf-

vermögen aufgrund von beschränkten Ausschreibungen oder innerhalb laufen-

der Projekte in Form von Anschlussaufträgen,

 bei Modernisierungsmaßnahmen und größeren Reparaturen aufgrund von be-

schränkten Ausschreibungen oder im Angebotsverfahren und

 bei kleineren Reparaturen freihändig.

Die internen Vergaberegelungen sind eingehalten worden; offenkundige Verstöße ha-

ben wir nicht festgestellt. 

2023-110190



Anlage 8/14

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzange-

bote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Konkurrenzangebote werden bei bedeutenden Anschaffungen eingeholt und bei der

Auftragsvergabe berücksichtigt. 

Ferner hält die Gesellschaft einen leistungsverzeichnisorientierten Preisspiegel mittels

der Software "AVA" der Firma NEMETSCHEK GROUP, München, vor. Aufgrund von

gewonnenen Preiserkenntnissen im Zeitablauf passt sie die vorgehaltenen Daten in

Zeitabständen an. 

Die Aufnahme von Fremdkapital wird mit dem langfristig benötigten Kapitalbedarf ab-

gestimmt, der zurzeit insbesondere auf den Umfang der Durchführung von Neubau-,

Umbau-, und Modernisierungsmaßnahmen zurückzuführen ist. Der Zeitpunkt der Ka-

pitalaufnahme erfolgt unter Beobachtung der Zinsentwicklung der Kreditgeber am

Markt. 

Dabei werden auch kurzfristige Kontokorrentkredite in Anspruch genommen.

In den von uns geprüften Fällen ergaben sich keine Beanstandungen. 

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Der Aufsichtsrat wurde in den regelmäßig stattfindenden Sitzungen in schriftlicher und

mündlicher Form vom Geschäftsführer über den Gang der Geschäfte und die Lage

der Gesellschaft informiert. 

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Un-

ternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Nach den eingesehenen Sitzungsunterlagen und -protokollen vermitteln diese Berich-

te einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft.
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c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah

unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsge-

mäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentli-

che Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Nach unseren Feststellungen wurde der Aufsichtsrat über wesentliche Vorgänge zeit-

nah unterrichtet. 

Bei sich ändernden Planungsansätzen und Überlegungen zur Finanzierungsstruktur

inklusive des Ersatzes von Eigenkapital durch Fremdkapital - aufgrund der derzeitigen

günstigen Kapitalmarktsituation - wird der Aufsichtsrat über diese in weiteren Sitzun-

gen unterrichtet. Ferner werden die geänderten aufwandsrelevanten Prämissen in ak-

tualisierte Wirtschaftlichkeitsberechnungen aufgenommen.

Bereits in zurückliegenden Jahren wurde über das Bundesverwaltungsgerichtsurteil

(BVerG-Urteil) zur Erschließungsträgerschaft kommunaler Eigengesellschaften vom

01.12.2010 unterrichtet, wonach die GNSG nicht Erschließungsträgerin sein kann, da

sie als von der Stadt Nordenham gesellschaftsrechtlich beherrschtes Unternehmen

nicht "Dritter" i. S. d. § 124 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sein kann. Nach Prüfung

zweier Fachanwälte für Verwaltungsrecht wurde festgestellt, dass der ausgeurteilte

Fall sich nicht vollständig mit der Rechts- und Vertragslage der GNSG deckt. Derzeit

sieht die GNSG keine wirtschaftlichen Risiken aus früheren Verträgen. Aufgrund des

Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und wei-

teren Entwicklung des Städtebaurechts vom 11.06.2013 (in Kraft getreten am

21.06.2013) sind die Regelungen im Baugesetzbuch zum städtebaulichen Vertrag ge-

ändert worden. Nach der aktuellen Rechtslage kann eine Gemeinde städtebauliche

Verträge auch mit einer juristischen Person abschließen, an der sie beteiligt ist (siehe

§ 11 Abs. 1, letzter Satz BauGB).

d) Zu welchem Thema hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf

dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Eine entsprechende Berichterstattung wurde vom Aufsichtsrat nicht eingefordert. 
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e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG

oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Es gibt keine Anhaltspunkte, dass die Berichterstattung nicht in allen Fällen ausrei-

chend war. 

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart?

Wurden Inhalte und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan

erörtert?

Eine D&O-Versicherung wurde am 04.06.2010 mit Vertragsbeginn ab 01.06.2010

- nach Erörterung über das Preis-Leistungsverhältnis in der gemeinsamen Sitzung von

Aufsichtsrat und Geschäftsführung am 11.03.2010 sowie dem Beschluss in der ge-

meinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und Geschäftsführung am 19.05.2010 - abge-

schlossen. 

Es handelt sich um eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Unterneh-

mensleiter von Wohnungsunternehmen-D&O-Bautätigkeit sowie um eine Ver-

mögensschaden-Haftpflichtversicherung für Unternehmensleiter und Aufsichtsräte von

Wohnungsunternehmen-D&O-Verwaltungstätigkeit mit einer Versicherungssumme

von insgesamt T€ 5.000,0. Wie dem Vertrag zur D&O-Versicherung zu entnehmen ist,

wurde ein Selbstbehalt vertraglich nicht vereinbart.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungs-

organs gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt

worden?

Interessenkonflikte sind uns nicht bekannt geworden.

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Es besteht kein offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen. 
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b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Es werden zum 31.12.2023 Flüssige Mittel in Höhe von T€ 879,3 (Vorjahr T€ 1.998,4)

ausgewiesen. Die finanziellen Mittel sind auskunftsgemäß für die Finanzierung von

Umbaumaßnahmen sowie für Instandhaltungen verwendet worden.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu

den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermö-

gensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Bei den Wohngebäuden bestehen aus dem Unterschied zwischen den handelsrechtli-

chen Buchwerten des Sachanlagevermögens und den Verkehrswerten voraussichtlich

wesentliche stille Reserven. Unter der Voraussetzung der Unternehmensfortführung

(Going-Concern-Prinzip) und der Zweckbestimmung der Wohngebäude, auf Dauer

der Gesellschaft zu dienen, sind diese Reserven nur bedingt verfügbar. Ihre Quantifi-

zierung setzt eine Verkehrswertermittlung voraus, die zum 31.12.2023 nicht vorge-

nommen wurde. 

12. Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zu-

sammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitions-

verpflichtungen finanziert werden?

Dem am Bilanzstichtag zum 31.12.2023 lang- und mittelfristig gebundenen Vermögen

in Höhe von T€ 39.713,8 (Vorjahr T€ 40.739,1) standen lang- und mittelfristige Finan-

zierungsmittel in Höhe von T€ 41.110,4 (Vorjahr T€ 41.383,4) gegenüber.

Insgesamt ist die Kapitalverwendung zum 31.12.2023 dadurch gekennzeichnet, dass

die lang- und mittelfristigen Vermögenswerte fristenkongruent finanziert sind und sich

eine Deckungsmittelreserve von T€ 1.396,6 ergab. Analog dazu stehen den fälligen

Finanzierungsmitteln in voller Höhe kurzfristig realisierbare Vermögenswerte gegen-

über. 

Der Gesellschaft stehen zur Abdeckung des Finanzbedarfs angabegemäß nicht uner-

hebliche Beleihungsreserven im Sachanlagevermögen sowie eingeräumte, aber nicht

beanspruchte Kreditlinien zur Verfügung. 
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Die Liquidität war im Berichtsjahr und bis zum Zeitpunkt unserer Prüfung gesichert.

Investitionen in den Immobilienbestand sollen auch in Zukunft mit Eigenmitteln und

durch die Aufnahme von langfristigen Immobilienkrediten i. d. R. durch die bestehende

Beleihungsreserve finanziert werden. 

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kredi-

taufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Gesellschaft gehört keinem Konzern an. 

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garanti-

en der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit

verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden? 

Zum 31.12.2023 werden öffentlich Wohnungsbaufördermittel aus fünf Darlehen mit

Restschulden zum 31.12.2023 in Höhe von T€ 2.977,0 in Anspruch genommen. 

Nach unseren Erkenntnissen reichte die Gesellschaft die notwendigen Unterlagen zur

Genehmigung, Auszahlung und Abrechnung der jeweiligen Baumaßnahmen beim

Träger der öffentlichen Mittel ein.

Es haben sich keine Anhaltspunkte für Verstöße gegen die Regelungen zur Belegung

und zur Miethöhe ergeben.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstat-

tung?

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 40,4 % (Vorjahr 37,4 %). Die Eigen-

kapitalausstattung ist als angemessen anzusehen. 

Finanzierungsprobleme aufgrund der Eigenkapitalausstattung sind zurzeit nicht er-

kennbar.
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b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der

wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Gegen den Gewinnverwendungsvorschlag (siehe Anlage 1, Anhang) bestehen insbe-

sondere aufgrund der ausgewiesenen Stichtagsliquidität keine Bedenken.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen erfordern künftig Eigenmittelanteile aus der Bil-

dung von Gewinnrücklagen.

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/

Konzernunternehmen zusammen?

Es handelt sich um die Segmente Bestandsbewirtschaftung, Verkaufstätigkeit

(Errichtung und Vertrieb), Bautätigkeit/Modernisierung im eigenen Bestand, Sonstige

Betriebsleistungen (Planungs- und Generalunternehmerleistungen für Dritte u. a.) so-

wie Eigentumsverwaltung/Betreuung. Einzelheiten sind aus der Erfolgsanalyse

(Anlage 7) unseres Berichts ersichtlich. 

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis 2023 ist durch außerordentliche Personalaufwendungen in Höhe

von  T€ 157,1 sowie sonstige Aufwendungen von T€ 88,1 geprägt, die im Zusammen-

hang mit der Abberufung des ehemaligen Geschäftsführers angefallen sind. Darüber

hinaus werden Erträge aus Anlagenverkäufen mit T€ 77,4 sowie Erträge aus früheren

Jahren mit T€ 53,6 ausgewiesen.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbe-

ziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu

unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Kreditbeziehungen zu den Gesellschaftern werden zu angemessenen Konditionen ab-

gewickelt. 

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Es ist keine Konzessionsabgabe zu entrichten.
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15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Be-

deutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Bedeutende verlustbringende Geschäfte haben wir im Berichtsjahr nicht festgestellt

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche

Maßnahmen handelt es sich?

Derartige Maßnahmen waren nicht erforderlich.

16. Ursachen des Jahresfehlbetrags und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertrags-

lage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrags?

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 801,7 (Vorjahr T€ 651,1)

erzielt. 

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des

Unternehmens zu verbessern?

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 801,8 (Vorjahr T€ 651,1)

erzielt. 
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1. Geltungsbereich
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.
(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in
Textform.
(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene
Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.
(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers,
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
per oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im
Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in
Textform vereinbart werden.
(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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